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Verwaltungsvorschriften
des Ministeriums für Wissenschaft,

Forschung und Kultur
zum Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte

der Sorben/Wenden im Land Brandenburg
(VV SWG)

Vom 28 . Oktober 2018

1  Allgemeines

 Das Sorben/Wenden-Gesetz (SWG) vom 7 . Juli 1994 
(GVBl . I S . 294), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 15 . Oktober 2018 (GVBl . I Nr . 23), gewährt 
sowohl dem sorbischen/wendischen Volk als auch jedem 
einzelnen Sorben/Wenden sowie allen Einwohnerinnen 
und Einwohnern des angestammten Siedlungsgebietes der 
Sorben/Wenden Rechte . Zu unterscheiden ist zwischen 
Rechten, die im gesamten Land Brandenburg bestehen, 
und solchen, die ausschließlich im angestammten Sied-
lungsgebiet der Sorben/Wenden bestehen .

1 .1  Zu den Rechten, die jedem im Land Brandenburg woh-
nenden Sorben/Wenden - auch außerhalb des angestamm-
ten Siedlungsgebietes - zustehen, gehören gemäß § 1 Ab-
satz 2 SWG das Recht, seine ethnische, kulturelle und 
sprachliche Identität frei zum Ausdruck zu bringen, zu 
wahren und weiterzuentwickeln, sowie das Recht, sich an 
der Wahl des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wen-
den nach § 5 Absatz 2 SWG zu beteiligen .

 Die Interessen der Sorben/Wenden können nach § 4a Ab-
satz 1 SWG durch einen Dachverband auf Landes- und 
kommunaler Ebene wahrgenommen werden .

1 .2  Im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden 
werden dem sorbischen/wendischen Volk unter anderem 
folgende Rechte eingeräumt:

- Schutz, Erhaltung und Pflege des angestammten Sied-
lungsgebietes (§ 3 Absatz 1 SWG)

- Wahrung der Interessen der Sorben/Wenden durch 
Bestellung von kommunalen Sorben-/Wendenbeauf-
tragten und durch andere geeignete Maßnahmen (§ 6 
Absatz 1 und 2 SWG)

- Schutz und Förderung der sorbischen/wendischen 
Kultur (§ 7 SWG)

- Schutz und Förderung der sorbischen/wendischen 
Sprache (§ 8 SWG)

- Erlernen der Sprache (§ 10 SWG)
- Zweisprachige Beschriftung von öffentlichen Gebäu-

den und Einrichtungen, Straßen, Wegen, Plätzen, Brü-
cken und Ortstafeln (§ 11 Absatz 1 SWG) .

1 .3  Weitere Rechtsgrundlagen, auf die sich das SWG bezieht, 
sind in dessen Präambel genannt . Dazu zählen insbeson-

BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

dere die Landesverfassung (Artikel 25), das Rahmenüber-
einkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und die 
Europäische Charta der Regional- oder Minderheiten-
sprachen .

2  Zielsetzung
 
 Um eine einheitliche Auslegung und Durchführung des 

SWG zu gewährleisten, werden nachfolgend Hinweise 
gegeben zu den sich aus der Zugehörigkeit zum sorbi-
schen/wendischen Siedlungsgebiet aus dem SWG erge-
benden Folgen .

3  Recht auf nationale Identität (§ 1 SWG)

 Zur Umsetzung der in § 1 Absatz 3 SWG geregelten Ver-
pflichtungen für Gemeinden und Gemeindeverbände im 
angestammten Siedlungsgebiet zur Förderung von Bedin-
gungen, die es Sorben/Wenden ermöglichen, Sprachen, 
Traditionen und kulturelles Erbe zu bewahren und wei-
terzuentwickeln sowie die sorbische/wendische nationale 
Identität zu schützen, zu erhalten und zu fördern, wird 
insbesondere auf die Abschnitte 10, 11 und 13 dieser Ver-
waltungsvorschriften verwiesen . Für die ebenfalls in § 1 
Absatz 3 SWG geforderte Sicherstellung wirksamer sor-
bischer/wendischer politischer Mitgestaltung sind die Ab-
schnitte 7 und 9 dieser Verwaltungsvorschriften zu beach-
ten .

4 Bekenntnisfreiheit (§ 2 SWG)

 Sorben/Wenden können sich gegenüber Verwaltungen zu 
ihrer sorbischen/wendischen Volkszugehörigkeit beken-
nen, müssen dies aber nicht tun . Von Seiten der Verwal-
tung darf ein solches Bekenntnis nicht angezweifelt oder 
bestritten werden . Sorbische/Wendische Bürgerinnen und 
Bürger dürfen wegen eines Bekenntnisses nicht benach-
teiligt werden . Nachweise für die Volkszugehörigkeit sind 
nicht zu verlangen .

 Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung individueller 
Rechte, die nur Sorben/Wenden gewährt werden (zum 
Beispiel Namensrecht nach dem Minderheiten-Namens-
änderungsgesetz), kann eine Zugehörigkeit zum sorbi-
schen/wendischen Volk erfragt werden .

5  Angestammtes Siedlungsgebiet (§ 3 SWG)

5 .1 Das angestammte Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden ist 
in der Anlage zum SWG festgelegt .

5 .2  Nach § 13c SWG hatten weitere Gemeinden sowie der 
Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bis zum 
31 . Mai 2016 die Möglichkeit, Anträge auf Feststellung 
der Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet zu 
stellen . Es gilt die Verordnung über das Verfahren der 
Feststellung von Veränderungen des angestammten Sied-



5Amtsblatt für Brandenburg – Nr . 1 vom 16 . Januar 2019

lungsgebietes der Sorben/Wenden des Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur vom 8 . September 
2014 (GVBl . II Nr . 68) . Auf der Grundlage der im Zuge 
der Prüfung der bei dem Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur (MWFK) eingegangenen Anträge 
rechtskräftig ergangenen Feststellungsbescheide wird eine 
abschließende Liste der nach § 3 Absatz 2 SWG zum an-
gestammten Siedlungsgebiet gehörenden Gemeinden und 
Gemeindeteile erstellt . Weitere Veränderungen des ange-
stammten Siedlungsgebietes sind nicht möglich .

5 .3  Der besondere Charakter des angestammten Siedlungs- 
gebietes sowie sorbische/wendische Interessen sind nach 
§ 3 Absatz 1 SWG in der Kommunalpolitik zu berück-
sichtigen. Dazu empfiehlt es sich, die Interessenvertretun-
gen der Sorben/Wenden (zum Beispiel Dachverbände 
nach § 4a SWG sowie kommunale Beauftragte nach § 6 
SWG) angemessen einzubeziehen .

5 .4  Es ist zu beachten, dass nach § 9 Absatz 4 der Kommunal-
verfassung die Gemeinden im angestammten Siedlungs-
gebiet zweisprachige Namen tragen und die niedersorbi-
sche Namensform entsprechend mit zu führen und zu 
verwenden ist . Im Hinblick auf eine einheitliche Umset-
zung der Regelungen von § 11 SWG und der Zielsetzung 
aus § 8 Absatz 1 SWG ist es empfehlenswert, im Rahmen 
der kommunalen Selbstverwaltung auch alle Gemeinde-
teile zweisprachig zu bezeichnen . Eine Liste mit entspre-
chenden niedersorbischen Bezeichnungen wird durch 
MWFK zur Verfügung gestellt .

6 Fahne (§ 4 SWG)

 Die in § 4 SWG geregelte Möglichkeit der gleichberech-
tigten Verwendung der sorbischen/wendischen Fahne kann 
insbesondere erfolgen durch eine Hissung an Beflag-
gungstagen, an denen nur die Hissung der deutschen und 
der Landesfahne vorgeschrieben ist und der in der Regel 
vorhandene dritte Fahnenmast frei bleibt . Die sorbische/
wendische Fahne kann auch anstelle der Europafahne ge-
hisst werden, sofern deren Hissung nicht vorgeschrieben 
ist .

 Weiteres wurde durch das Ministerium des Innern und für 
Kommunales im Erlass über die Allgemeinen Beflag-
gungstage im Land Brandenburg vom 6 . Juli 2018 (ABl . 
S . 659) geregelt .

7  Dachverbände (§ 4a SWG)

 § 4a SWG legt die Voraussetzungen für die Anerkennung 
von Verbänden als sorbische/wendische Dachverbände 
fest . In Absatz 2 ist zudem ein Verbandsklagerecht gere-
gelt . In weiteren landesrechtlichen Regelungen werden 
den Dachverbänden nach § 4a SWG Mitwirkungsrechte 
eingeräumt . Dazu zählen die Entsendung beratender Mit-
glieder in Schulkonferenzen von Schulen mit einsprachi-
gen oder bilingualen Bildungsangeboten in niedersorbi-
scher Sprache (§ 90 Absatz 1 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes - BbgSchulG), die Benennung eines Mit-
gliedes des Landesschulbeirates (§ 139 BbgSchulG), die 

Benennung von Vertretern in der Regionalversammlung 
der Planungsregion „Lausitz-Spreewald“ (§ 6 Absatz 3 
des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- 
und Sanierungsplanung - RegBkPlG) sowie dem Braun-
kohleausschuss (§ 15 Absatz 2 RegBkPlG) und die Be-
nennung eines Vertreters für den RBB-Rundfunkrat (§ 14 
Absatz 1 des Staatsvertrags über die Errichtung einer ge-
meinsamen Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Bran-
denburg) . Es ist empfehlenswert, die Dachverbände in 
sorbische/wendische Interessen berührende Aktivitäten 
einzubeziehen .

 Beim Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschriften ist der 
Domowina - Bund Lausitzer Sorben e . V . nach § 4a SWG 
als Dachverband anerkannt .

8 Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden (§ 5 
SWG)

 Die in Verantwortung der sorbischen/wendischen Dach-
verbände durchzuführenden Wahlen können von kommu-
naler Seite unterstützt werden durch die Veröffentlichung 
von Bekanntmachungen des Wahlausschusses in Veröf-
fentlichungsblättern, Aushängen oder auf Internetseiten . 
Die Wahlen werden landesweit durchgeführt und betref-
fen somit sorbische/wendische Einwohnerinnen und Ein-
wohner nicht nur des angestammten Siedlungsgebietes .

 Weitere Bestimmungen zur Durchführung der Wahlen 
zum Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden nach 
§ 5 Absatz 2 SWG sind in der Wahlordnung zum Sorben/
Wenden-Gesetz (WO-SWG) des Ministeriums des Innern 
und für Kommunales vom 15 . September 2014 (GVBl . II 
Nr . 69) geregelt .

9 Kommunale Sorben-/Wendenbeauftragte (§ 6 SWG)

9 .1 Nach § 6 Absatz 1 SWG sind bei den Landkreisen und der 
kreisfreien Stadt im angestammten Siedlungsgebiet der 
Sorben/Wenden hauptamtliche Beauftragte für Angele-
genheiten der Sorben/Wenden im Umfang einer Vollzeit-
stelle zu bestellen . Das Verfahren der Benennung oder 
Bestellung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben und kann 
von den Landkreisen und der kreisfreien Stadt in ihrer 
Hauptsatzung geregelt werden . Nach § 6 Absatz 3 SWG 
ist der Dienstsitz der Beauftragten am jeweiligen Verwal-
tungssitz vorzusehen . Die Beauftragten der Landkreise 
werden nicht nur innerhalb der Kreisverwaltung und in 
Zusammenarbeit mit den Kreistagen im Sinne von § 6 Ab-
satz 3 SWG tätig . Sie unterstützen ebenso die weiteren 
Kommunen im Landkreis sowie deren Beauftragte bei 
deren Arbeit .

9 .2 Nach § 6 Absatz 2 SWG sollen die dort benannten Ämter 
und kommunalen Gebietskörperschaften Beauftragte für 
die Angelegenheiten der Sorben/Wenden ernennen, so-
fern sie nicht andere geeignete Maßnahmen zur Wahrung 
der Interessen der Sorben/Wenden treffen . Von der Größe 
des Amtes oder der Gebietskörperschaft sowie von der 
Zahl der Sorben/Wenden ist es abhängig, welchen Um-
fang diese Tätigkeit in Anspruch nehmen wird . In der Re-
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gel ist dem Gesetz Genüge getan, wenn eine Mitarbeiterin 
oder ein Mitarbeiter des Amtes oder der kommunalen Ge-
bietskörperschaft diese Aufgabe zusätzlich wahrnimmt . 
Denkbar ist es auch, eine ehrenamtliche Beauftragte oder 
einen ehrenamtlichen Beauftragten zu bestellen . 

9 .3 Name, Kontaktdaten und Sprechzeiten der oder des Be-
auftragten sollten in angemessener Weise öffentlich be-
kannt gemacht werden . 

9 .4 Es sollte insbesondere bei ehrenamtlichen Beauftragten 
auf eine entsprechende Einbindung in Verwaltungs- und 
politische Abläufe geachtet werden, um den für die Aus-
übung der Tätigkeit notwendigen Informationsfluss zu 
gewährleisten . Bei hauptamtlichen Beauftragten sollte 
eine Direktunterstellung unter die Hauptverwaltungs- 
beamten angestrebt werden, um eine fach- und sachge-
bietsübergreifende Einbindung der Beauftragten in die 
Verwaltung zu erleichtern. Die Beauftragten identifizieren 
sorbische/wendische Belange nach § 6 Absatz 3 SWG 
selbstständig . Besonders ist darauf zu verweisen, dass für 
die Beauftragten für die Angelegenheiten der Sorben/
Wenden nach § 6 Absatz 3 SWG in Verbindung mit § 19 
Absatz 3 der Kommunalverfassung die Regelungen über 
die Kompetenzen der Gleichstellungsbeauftragten gemäß 
§ 18 Absatz 3 der Kommunalverfassung gelten .

10 Förderung der sorbischen/wendischen Kultur (§ 7 
SWG)

 Die Verpflichtung zur Förderung der sorbischen/wendi-
schen Kultur erfüllt das Land insbesondere durch seine 
Beteiligung an der Stiftung für das sorbische Volk . Diese 
gemeinsam vom Bund und den Ländern Sachsen und 
Brandenburg getragene Stiftung fördert die verschiedenen 
sorbischen/wendischen Einrichtungen im Siedlungsgebiet 
der Sorben/Wenden sowie Einzelprojekte . Über Förde-
rungsanträge entscheiden die zuständigen Gremien der 
Stiftung .

 Darüber hinaus haben die Landkreise, Ämter und Ge-
meinden im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/
Wenden nach § 7 Absatz 2 SWG und § 2 Absatz 2 der 
Kommunalverfassung die sorbische/wendische Kultur 
angemessen in die Kulturarbeit einzubeziehen . Die kon-
krete Ausgestaltung liegt im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung bei den Landkreisen, Ämtern und Ge-
meinden .

 § 7 Absatz 2 Satz 2 SWG beinhaltet ein Gebot für Ämter, 
Gemeinden und Landkreise des angestammten Siedlungs-
gebietes, ein von Tradition, Toleranz und gegenseitiger 
Achtung geprägtes Zusammenleben zu fördern . Dies 
kann beispielsweise durch positive Bezüge auch zu sorbi-
schen/wendischen Aspekten der lokalen Traditionen und 
Geschichte, Verweise auf einen Mehrwert durch Bikultu-
ralität und Mehrsprachigkeit, aber auch durch Informa- 
tion der Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung über 
Minderheitenrechte geschehen . Äußerungen und Hand-
lungen, die eine Herabsetzung sorbischer/wendischer 
Sprache, Kultur oder Identität zur Folge haben, sind zu 
unterlassen .

 Es empfiehlt sich, die Erfüllung dieser Aufgabe für die 
Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen (zum Beispiel 
durch entsprechende Regelungen in Satzungen, Haus-
haltsansätze, Projekte oder Öffentlichkeitsarbeit) .

11 Sorbische/Wendische Sprache (§ 8 SWG)

 § 8 SWG verlangt besonders eine Förderung der sorbi-
schen/wendischen Sprache .

 Der Landesgesetzgeber hat für den Bereich des Verwal-
tungsverfahrens den Gebrauch der sorbischen/wendi-
schen Sprache in § 8 Absatz 2 SWG und § 4 des Ver- 
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg 
(VwVfGBbg) geregelt . Danach sind in Verwaltungsver-
fahren nach dem VwVfGBbg sorbische/wendische Ver-
fahrensbeteiligte, wenn sie die sorbische/wendische Spra-
che benutzen, von den Kosten für Dolmetscher oder 
Übersetzer befreit . Hier wird auf die Kostenerstattungs- 
regelung nach § 13a SWG verwiesen . Ferner wird eine 
Frist auch durch in sorbischer/wendischer Sprache abge-
fasste Anträge, Anzeigen oder Willenserklärungen in Lauf 
gesetzt .

 Nach § 8 Absatz 2 Satz 3 SWG ist es den Behörden und 
Verwaltungen zudem freigestellt, bei vorliegenden sprach-
lichen Voraussetzungen, für Antworten und Bescheide 
ebenfalls die niedersorbische Sprache zu verwenden .

 Im Sinne von § 8 Absatz 1 Satz 3 SWG ist eine in Abhän-
gigkeit der Gegebenheiten vor Ort größtmögliche Ver-
wendung der sorbischen/wendischen Sprache wünschens-
wert . Zu beachten ist, dass für das Gebiet des Landes 
Brandenburg die niedersorbische/wendische Sprache maß-
geblich ist .

12 Bildung (§ 10 SWG)

 Bestimmungen für die Bereiche Bildung, Schule und Kin-
dertagesstätten (§ 10 SWG) bleiben einer gesonderten 
Regelung durch das Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport vorbehalten .

 Für die Umsetzung der Informationsverpflichtung aus 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 SWG können die genannten Träger 
auch auf Informationsmaterialien zurückgreifen, die von 
sorbischen/wendischen Institutionen wie dem WITAJ-
Sprachzentrum mit Landesförderung publiziert werden .

13 Zweisprachige Beschriftung (§ 11 SWG)

13 .1 Die öffentlich sichtbare Verwendung der sorbischen/wen-
dischen Sprache prägt den bikulturellen Charakter der 
Lausitz, macht kulturell-sprachliche Vielfalt erst sichtbar, 
ist für die praktische Anwendung im Alltag wichtig und 
auch symbolischer Ausdruck der Gleichberechtigung . Sie 
ist für die Akzeptanz der Sprache, das Sprachprestige und 
somit die Motivation, diese zu erlernen, zu pflegen und 
weiterzuentwickeln von zentraler Bedeutung . Dabei ist 
auf die fehlerfreie Verwendung der Sprache zu achten . Es 
sollte aufgrund der zurzeit noch weit verbreiteten Fehler-
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haftigkeit davon abgesehen werden, bei der Erneuerung 
von Beschilderungen ungeprüft die bestehenden Formen 
zu übernehmen . Zu beachten ist, dass für das Gebiet des 
Landes Brandenburg die niedersorbische Sprache mit ih-
ren derzeit gültigen Rechtschreibregeln maßgeblich ist . 
Um eine korrekte Verwendung der Sprache zu gewähr-
leisten, sollte auf die Hilfe Sprachkundiger zurückgegrif-
fen werden . Kontakte können über die kommunalen Be-
auftragten nach § 6 SWG vermittelt werden . Weitere 
Informationen stellen das Sorbische Institut und die Nie-
dersorbische Sprachkommission unter www .niedersor-
bisch .de zur Verfügung .

13 .2 Gemäß § 11 Absatz 1 SWG sind öffentliche Gebäude und 
Einrichtungen, Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Orts-
tafeln sowie Hinweisschilder hierauf im angestammten 
sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet in deutscher und 
niedersorbischer Sprache zu kennzeichnen . Folgende Be-
schriftungen sind somit zweisprachig zu gestalten:

a) Richtzeichen Nr . 432 gemäß § 42 StVO zu innerört- 
lichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher 
Verkehrsbedeutung .

b) Richtzeichen Nr . 437 gemäß § 42 StVO, Straßenschil-
der . Die Entscheidung über die Ausführung der Stra-
ßennamensschilder erfolgt durch die zuständige Ge-
meindeverwaltung .

c) Sonstige innerörtliche Schilder, öffentliche Gebäude 
und Einrichtungen ohne erhebliche Verkehrsbedeu-
tung . Namensschilder für Plätze und Brücken sowie 
Hinweisschilder hierauf .

 Zudem sind bei weiteren Verkehrszeichen die Regelungen 
zu zweisprachigen Gemeindenamen zu beachten . Da der 
deutsche und der sorbische/wendische Name die amtliche 
Gemeindebezeichnung bilden, sind beide in gleicher 
Schriftgröße vorzusehen . Außerhalb des angestammten 
Siedlungsgebietes sind Gemeinden, die zum angestamm-
ten Siedlungsgebiet zählen, dementsprechend ebenfalls 
mit beiden Namensbestandteilen auszuschildern . Inner-
halb des angestammten Siedlungsgebietes können Ziele 
außerhalb des angestammten Siedlungsgebietes zweispra-
chig ausgewiesen werden . Verwiesen wird auch auf die 
Regelungen des Erlasses zur zweisprachig deutsch-nie-
dersorbischen Beschriftung von Verkehrszeichen des Mi-
nisteriums für Infrastruktur und Landwirtschaft vom 
25 . Juni 2014 (ABl . S . 926) .

 Zu den Wegen zählen auch Rad- und Wasserwege . Bei 
öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen sollten auch 
Wegeleitsysteme einbezogen werden .

 Gemäß § 11 Absatz 2 SWG können auch andere Gebäude 
zweisprachig beschriftet werden, sofern diese Bedeutung 
für die Öffentlichkeit haben . Gleiches gilt für andere als 
die in Nummern 1 bis 3 genannten Schilder innerhalb der 
Gemeinde . Die Möglichkeit einer zweisprachigen Be-
schriftung sollte umfassend genutzt werden .

13 .3 Die Beschilderung ist nicht sofort auszutauschen, jedoch 
in Fällen von Erneuerung oder Neuaufstellung zwingend 
zweisprachig auszuführen . Auf die Kostenerstattungs- 
regelung nach § 13a SWG wird verwiesen .

14 Kostenerstattung (§ 13a SWG)

 Die Erstattung von Zusatzkosten durch die Anwendung 
der sorbischen/wendischen Sprache nach § 13a SWG 
wird in der Verordnung über die Erstattung des Zusatzauf-
wandes aus der Anwendung des Sorben/Wenden-Geset-
zes (SWGKostenV) geregelt .

15 Inkrafttreten/Außerkrafttreten

 Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1 . Januar 2019 
in Kraft .

 Gleichzeitig treten die Verwaltungsvorschriften des Mi-
nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur zum 
Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden 
im Land Brandenburg vom 13 . Mai 2016 (ABl . S . 610) 
außer Kraft .

Zastojnske pśedpise Ministarstwa za wědomnosć, 
slěźenje a kulturu ku kazni za rědowanje pšawow 

Serbow w Bramborskej (Zp Sk)

Wót 28 . oktobera 2018

1  Powšykne

 Serbska kazń (Sk) wót 7. julija 1994 (GVBl. I b. 294), 
slědny raz změnjona pśez artikel 2 kazni wót 15. oktobera 
2018 (GVBl . I c . 23) dawa serbskemu ludoju ako teke 
kuždemu jadnotliwemu Serboju a wšyknym wobydlar-
kam a wobydlarjam starodawnego sedleńskego ruma Ser-
bow pšawa. Rozeznawaś ma se mjazy pšawami, płaśecymi 
za cełu Bramborsku, a takimi, kenž wobstoje jano we sta-
rodawnem sedleńskem rumje Serbow.

1.1  K pšawam, kotarež ma kuždy Serb, bydlecy w Bram-
borskej - teke zwenka starodawnego sedleńskego ruma -, 
słušatej pó § 1 wótrězk 2 Sk pšawo, swóju etnisku, kultur-
nu a rěcnu identitu licho zwuraznjowaś, zachowaś a dalej 
wuwijaś, a pšawo se wobźěliś na wólbach Rady za 
nastupnosći Serbow pó § 5 wótrězk 2 Sk. Zajmy Serbow 
mógu se zastupowaś pó § 4a wótrězk 1 Sk na krajnej a 
komunalnej rowninje pśez kšywowy zwězk.

1.2 W starodawnem sedleńskem rumje Serbow se pśizwóluju 
serbskemu ludoju mjazy drugim slědujuce pšawa:

- šćitanje, zdźaržanje a woplěwanje starodawnego 
sedleńskego ruma (§ 3 wótrězk 1 Sk)
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- zachowanje zajmow Serbow pśez pomjenjenje komu-
nalnych zagronitych za serbske nastupnosći a pśez 
druge se góźece napšawy (§ 6 wótrězk 1 a 2 Sk)

- šćitanje a spěchowanje serbskeje kultury (§ 7 Sk)
- šćitanje a spěchowanje serbskeje rěcy (§ 8 Sk)
- nawuknjenje rěcy (§ 10 Sk)
- dwójorěcne pópisanja zjawnych twarjenjow, instituci-

jow, drogow, puśow, naměstow, móstow a městnych 
toflow (§ 11 wótrězk 1 Sk).

1.3 Dalšne pšawniske zakłady, na kótarež se póśěgujo Sk, se 
pomjeniju w jeje preambli . K tomu lice wósebnje krajna 
wustawa (artikel 25), ramikowe dojadnanje za šćit narod-
nych mjeńšynow a Europska charta regionalnych a 
mjeńšynowych rěcow.

2 Zaměry

 Aby se zarucało jadnotne wułoženje a pśewjeźenje Sk, se 
pódaju w slědujucem pokazki ku konsekwencam, ako wu-
rostu ze Sk z pśisłušnosći k serbskemu sedleńskemu ru-
moju .

3 Pšawo na narodnu identitu (§ 1 Sk)

 K zwopšawdnjenju toś tych w § 1 wótrězk 3 Sk rědo- 
wanych zawězkow za gmejny a gmejnske zwězki w staro-
dawnem sedleńskem rumje k spěchowanjeju wuměnjen- 
jow, kótarež zmóžnjaju Serbam rěcy, tradicije a kulturne 
derbstwo zachowaś a dalej wuwijaś a serbsku narodnu 
identitu šćitaś, zdźaržaś a spěchowaś, se pokazujo wóseb-
nje na wótrězki 10, 11 a 13 toś tych zastojnstwowych 
pśedpisow. Za teke w § 1 wótrězk 3 Sk pominane zaru-
cenje statkownego serbskego politiskego sobuwugóto-
wanja ma se glědaś na wótrězka 7 a 9 toś tych zastojnst-
wowych pśedpisow.

4 Wólnosć wuznawanja (§ 2 Sk)

 Serby mógu ale njemuse se wuznawaś k pśisłušnosći 
serbskemu ludoju napśeśiwo zastojnstwam. Z boka zas-
tojnstwa njesmějo se prěś abo cwiblowaś na takem 
wuznaśu. Serbske bergarki a bergarje njesměju se naslědk 
stajaś dla takego wuznaśa. Dopokaze pśisłušnosći k serbs- 
kemu ludoju njamaju se pominaś.

 W zwisku z wužywanim indiwiduelnych pšawow, kótarež 
pśistoje jano Serbam (na pśikład mjenjowe pšawo pó 
Kazni za změny mjeńšynowych mjenjow), móžo se 
pśisłušnosć k serbskemu ludoju dopšašaś.

5 Starodawny sedleński rum (§ 3 Sk)

5.1 Starodawny sedleński rum Serbow jo póstajony w dodan-
ku k Sk .

5.2 Pó § 13c Sk su měli dalšne gmejny ako teke Rada za 
nastupnosći Serbow až do 31. maja 2016 móžnosć stajiś 
póžedanja na zwěsćenje pśisłušnosći k starodawnemu 
sedleńskemu rumoju. Płaśi Póstajenje wó póstupowanju 
změnow starodawnego sedleńskego ruma Serbow wót 

Ministarstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu wót 
8. septembera 2014 (GVBl. II c. 68). Na zakłaźe wustajo-
nych a pó pšawje płaśecych wopismow zwěsćenja, 
kótarež su dojšli w běgu pśespytowanja ako póžedanja pśi 
Ministarstwje za wědomnosć, slěźenje a kulturu (MWFK) 
ma se wustajiś dokóńcna lisćina pó § 3 wótrězk 2 Sk k 
starodawnemu sedleńskemu rumoju slušajucych gmej-
now a gmejnskich źělow. Dalšne změny starodawnego 
sedleńskego ruma njejsu móžne.

5.3 Na wósebny charakter starodawnego sedleńskego ruma a 
na serbske zajmy ma se w komunalnej politice pó § 3 
wótrězk 1 Sk źiwaś. K tomu se pśiraźijo w pśiměrjonej 
formje zapśěgnuś zastupnistwa Serbow (na pśikład kšy- 
wowe zwězki pó § 4a Sk a komunalne zagronite pó § 6 
Sk) .

5.4 Źiwaś ma se na to, až pó § 9 wótrězk 4 Komunalneje  
wustawy gmejny starodawnego sedleńskego ruma nose 
dwójorěcne mjenja a dolnoserbska forma mjenja dej se 
wótpowědnje sobu pisaś a wužywaś. Glědajucy na jadnot-
ne pśesajźenje rědowanjow z § 11 Sk a zaměra z § 8 
wótrězk 1 Sk pśiraźijo se w ramiku komunalnego sa-
mozastojanja teke wšykne gmejnske źěle dwójorěcnje 
pomjenjowaś. Zapis z wótpowědujucymi dolnoserbskimi 
pomjenjenjami ma se k dispoziciji stajiś pśez MWFK.

6 Chórgoj (§ 4 Sk)

 Toś ta w § 4 Sk rědowana móžnosć serbsku chórgoj 
rownopšawje wužywaś móžo se wósebnje staś pśez 
górjejześěgnjenje na dnjach wupowjesenja chórgojow, na 
kótarychž jo pśedpisane jano nimsku a krajnu chórgoij 
górjej ześěgnuś a ten za wětšy źěl eksistěrujucy tśeśi chór-
gojowy sćažor lichy wóstanjo. Serbska chórgoj móžo se 
teke górjej śěgnuś město europskeje chórgoji, jolic jeje 
górjejśěgnjenje pśedpisane njejo. Dalšne jo rědowane 
pśez Wukaz wó powšyknych dnjach górjejześěgnjenja 
chórgojow w Bramborskej wót Ministarstwa za nutśi- 
kowne a komunalne wót 6 . julija 2018 (ABl . b . 659) .

7 Kšywowe zwězki (§ 4a Sk)

 § 4a Sk wustajijo wuměnjenja za pśipóznaśe zwězkow 
ako serbske kšywowe zwězki. We wótrězku 2 jo pśidatnje 
rědowane pšawo zwězkow na skjarženje. W dalšnych 
krajopšawniskich rědowanjach se pśizwóliju kšywowym 
zwězkam pó § 4a Sk pšawa na sobustatkowanje. K tomu 
lice wupósłanje wobradowańskich cłonkow do šulskich 
konferencow šulowz jadnorěcnymi abo bilingualnymi 
pórucenjami w dolnoserbskej rěcy (§ 90 wótrězk 1 Bram-
borskeje šulskeje kazni - BbgSchulG), pomjenjowanje 
cłonka krajneje šulskeje pśirady (§ 139 BbgSchulG), 
pomjenjowanje zastupnikow w regionalnej zgromaźinje 
planowańskego regiona „Łužyca-Błota“ (§ 6 wótrězk 3 
Kazni regionalnego planowanja a brunicowego a 
saněrowańskego planowanja - RegBkPlG) a brunicowego 
wuběrka (§ 15 wótrězk 2 RekBkPlG) a pomjenjowanje 
zastupnika do rozgłosoweje rady RBB (§ 14 wótrězk 1 
statnego dogrona wó wustajenju zgromadneje rozgłosarnje 
krajowu Barliń a Bramborska). Pśiraźijo se kšywowe 
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zwězki zapśěgnuś do aktiwitow, kótarež pótusnu serbske 
zajmy .

 Pśi nabyśu płaśiwosći toś tych zastojnskich pśedpisow jo 
Domowina - Zwězk Łužyskich Serbow z.t. pó § 4a Sk ako 
kšywowy zwězk pśipóznata.

8 Rada za nastupnosći Serbow (§ 5 Sk)

 Wólby, kenž maju se pśewjasć w zagronitosći serbskich 
kšywowych zwězkow mógu se pódpěrowaś wót komu-
nalnego boka pśez wózjawjenje znatecynjenjow wólbne-
go wuběrka we wózjawjeńskich łopjenach, wuwiskach 
abo na internetnych stronach. Wólby pśewjeduju se w 
cełem kraju a pótrjefiju z tym serbske wobydlarki a serbs- 
kich wobydlarjow nic jano w starodawnem sedleńskem 
rumje .

 Dalšne rědowanja k pśewjeźenjoju wólbow do Rady za 
nastupnosći Serbow pó § 5 wótrězk 2 Sk su rědowane we 
Wólbnem pórěźe k Serbskej kazni (Wp-Sk) Ministarstwa 
za nutśikowne a komunalne wót 15. septembera 2014 
(GVBl . II c . 69) .

9 Komunalne zagronite za nastupnosći Serbow (§ 6 Sk)

9.1 Pó § 6 wótrězk 1 Sk maju se pśi wokrejsach a bźezwo- 
krejsnem měsće w starodawnem sedleńskem rumje Ser-
bow zasajźiś głownoamtske zagronite za nastupnosći Ser-
bow z połnym městnom. Póstupowanje pśi pomjenjenju 
abo zasajźenju njejo kazniski pśedpisane a móžo se pśez 
wokrejse a bźezwokrejsne město w jich głownych wus-
tawkach rědowaś. Pó § 6 wótrězk 3 sk dej słužbne sedło 
zagronitych byś pśedwiźone na městnje danego zastojnst-
wa. Zagronite wokrejsow njebudu źěłaś jano we wokrejs-
nem zastojnstwje a w zgromadnem źěle z wokrejsnymi 
sejmami w zmysle § 6 wótrězk 3 Sk. Wóni rowno tak 
pódpěruju druge komuny we wokrejsu ako teke jich zag-
ronitych pśi jich źěle.

9.2 Pó § 6 wótrězk 2 Sk deje te tam pomjenjone amty a komu-
nalne teritorialne korporacije pomjeniś zagronite za 
nastupnosći Serbow, jolic se njerozsuźe za druge se 
góźece napšawy za zachowanje zajmow Serbow. Wót 
wjelikosći amta abo teritorialneje korporacije abo wót lic-
by Serbow wótwisujo, wjele źěła toś za statkownosć sebje 
wupominajo. Za wětšy źěl se kazniskim pominanjam 
wótpowědujo, gaž wugbajo jadna sobuźěłaśerka abo ja-
den sobuźěłaśeŕ amta abo teritorialneje korporacije toś ten 
nadawk pśidatnje. Móžno jo teke pomjenjenje cesnoamts-
keje zagroniteje abo cesnoamtskego zagronitego . 

9.3 Mě, kontaktowe daty a rěcne case zagroniteje abo zagro-
nitego dejali se na pśiměrjony part zjawnje znate cyniś. 

9.4 Wósebnje pśi cesnoamtskich zagronitych ma se glědaś na 
wótpowědne zapśěgnjenje do zastojnstwowych a poli-
tiskich wótběgow, aby zarucali za wugbanje cynitosći 
trěbne pósrědnjenje informacijow. Pśi głownoamtskich 
zagronitych dejało se procowaś wó direktne słužbne 
pódstajenje zastojnikam głownego zastojnstwa, aby se 

wólažcyło fachowe a wěcne póla pśesegajucy zapśěg- 
njenje zagronitych do zastojnstwa. Zagronite identificěruju 
serbske nastupnosći pó § 6 wótrězk 3 Sk samostatnje.

 Wósebnje ma se na to pokazaś, až płaśe za zagronite za 
nastupnosći Serbow pó § 6 wótrězk 3 Sk w zwisku z § 19 
wótrězk 3 Komunalneje wustawy wótpowědnje rědowanje 
wó kompetencach zagronitych za rownostajenje pó § 18 
wótrězk 3 Komunalneje wustawy.

10 Spěchowanje serbskeje kultury (§ 7 Sk)

 Słušnosć spěchowaś serbsku kulturu dopołnjujo kraj wó-
sebnje pśez swójo wobźělenje na Załožbje za serbski lud. 
Toś ta zgromadnje wót zwězka a krajowu Sakska a Bram-
borska pódpěrana załožba, spěchujo te wšakorake serbske 
institucije w sedleńskem rumje Serbow ako teke jadnot-
liwe projekty. Wó pšosbach wó spěchowanje rozsuźiju 
pśisłušne gremije załožby.

 Wušej togo maju wokrejse, amty a gmejny w starodaw-
nem sedleńskem rumje Serbow pó § 7 wótrězk 2 Sk a § 2 
wótrězk 2 Komunalneje wustawy serbsku kulturu adek-
watnje zapśěgowaś do kulturnego źěła. Konkretne wu-
gótowanje lažy w ramiku komunalnego samopóstajenja 
pśi wokrejsach, amtach a gmejnach.

 § 7 wótrězk 2 sada 2 Sk wopśimjejo pśikazń amtam, 
gmejnam a wokrejsam starodawnego sedleńskego ruma 
spěchowaś zgromadne žywjenje kótarěz jo pregowane 
wót tradicije, tolerance a mjazsobnego pócesćenja. To 
móžo se staś na pśikład pśez pozitiwne póśěgi teke na 
serbske aspekty lokalnych tradicijow a stawiznow, pokaz-
ki na nagódnotu pśez bikulturalnosć a wěcejrěcnosć, ale 
teke pśez informěrowanje pśisłušnikow wětšynowego 
wobydlarstwa wó mjeńšynowych pšawach. Słowa a stat-
ki, kótarež zawinuju wótgódnośenje serbskeje rěcy, kultu-
ry abo identity, maju se wóstajiś.

 Pórucyjo se, dopołnjenje toś togo nadawka zjawnosći zro-
zymliwje pśedstajaś (na pśikład pśez wustawjenja we 
wustawkach, wótpowědne woblicenja w etatu, projekty 
abo zjawnostne źěło).

11 Serbska rěc (§ 8 Sk)

 § 8 Sk pomina wósebnje spěchowanje serbskeje rěcy.

 Krajny kaznidawaŕ jo za wobcerk zastojnskich póstupo- 
wanjow rědował wužywanje serbskeje rěcy w § 8 wót- 
rězk 2 Sk a § 4 Kazni k zastojnskim póstupowanjam 
Bramborskeje (VwVfGBbg) . Pó njej su w zastojnskich 
póstupowanjach pó VwVfGBbg serbske wobźělniki na toś 
tych jadnanjach, gaž wužywaju serbsku rěc, wulichowane 
wót kostow za dolmetšarjow a pśestajarjow. How se  
pokazujo na rědowanje zarownanja kostow pó § 13a Sk. 
Dalej se póstaja cas teke za pšosby, zdźěleńki abo  
wuzjawjenja wóle, napisane w serbskej rěcy.

 Pó § 8 wótrězk 2 sada 3 Sk maju zastojnstwa mimo togo 
lichotu, pśi pśedlažecych rěcnych wuměnjenjach teke 
wužywaś dolnoserbsku rěc za wótegrona a wopowěsći.
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 W zmysle § 8 wótrězk 1 sada 3 Sk se žycy wótwisnje wót 
wobstojnosćow na městnje nejžwětše wužywanje serbske-
je rěcy. Ma se na to źiwaś, až za teritorium Bramborskeje 
jo rozsuźeca dolnoserbska rěc.

12 Kubłanje (§ 10 Sk)

 Póstajenja za wobcerki kubłanje, šula a źiśownje (§ 10 
Sk) se pśewóstajiju wósebnemu rědowanju Ministarstwa 
za kubłanje, młoźinu a sport.

 Za zwopšawdnjenje winowatosći informěrowanja z § 10 
wótrězk 1 sada 2 Sk mógu pomjenjone nosarje se teke 
zepěraś na informaciske materialije, kótarež se wót 
serbskich institucijow ako Rěcnego centruma WITAJ ze 
spěchowanim kraja publicěruju.

13 Dwójorěcne napisma (§ 11 Sk)

13.1 Zjawnje widobne wužywanje serbskeje rěcy pregujo  
bikulturelny charakter Łužyce, zwidobnja akle kulturel- 
norěcnu wjelerakosć, jo wažne za wšedne praktiske 
nałožowanje a jo teke symboliski wuraz rownopšawnosći. 
Wóno ma za akceptancu rěcy, rěcny prestiž a stakim za 
motiwacije ju nawuknuś, woplěwaś a dalej wuwijaś cen-
tralny wuznam. Pśi tom ma se na wužywanje rěcy bźeze 
zmólkow glědaś. Dla wochylu hyšći cesto wustupujucych 
zmólkow njedejali se pśi pśenowjenju wutoflowanja wob-
stojece formy bźez pśespytowanja pśewześ. Ma se na to 
źiwaś, až jo za teritorij Bramborskeje dolnoserbska rěc  
z jeje tuchylu płaśecymi pšawopisnymi pšawidłami 
rozsuźeca. Aby se zawěsćiło korektne wužywanje rěcy, 
dejało se zepěraś na pomoc rěcywuznatych. Kontakty 
mógu se pśez komunalnych zagronitych pó § 6 Sk 
pósrědniś. Dalšne informacije stajatej Serbski institut a 
Dolnoserbska rěcna komisija pód www .dolnoserbski .de k 
dispoziciji .

13.2 Pó § 11 wotrězk 1 Sk maju se zjawne twarjenja a institu-
cije, drogi, puśe, naměsta, mósty a městne tofle a pokazki 
na nje w starodawnem serbskem sedleńskem rumje 
wóznamjeniś w nimskej a dolnoserbskej rěcy. Slědujuce 
pópisanja maju se dwójorěcnje wugótowaś.

a) Směrowe znamje c. 432 pó § 42 StVO k 
nutśikoměstnym cilam a k městnam z wjelikim wob-
chadowym wuznamom .

b) Směrowe znamje c. 437 pó § 42 StVO, nadrozne tofle. 
Wó wugótowanju toflow z mjenjami drogow rozsuźujo 
pśisłušne gmejnske zastojnstwo.

c) Howacne nutśikoměstne tofle, zjawne twarjenja a ins-
titucije bźez wjelikego wuznama za wobchad, mjen-
jowe toflicki za naměsta a mósty a pokazki na nje.

 Mimo togo ma se pśi dalšnych wobchadowych znamjen-
jach źiwaś na rědowanja k dwójorěcnym gmejnskim 
mjenjam. Dokulaž nimske a serbske mě twóritej amtske 
pomjenjenje gmejny, matej se wobej pśedwiźeś w sams-
kej wjelikosći pisma. Zwenka starodawnego sedleńskego 
ruma maju se wótpowědnje gmejny, kótarež słušaju k sta-
rodawnemu sedleńskemu rumoju, teke z wobyma wob-
statkoma mjenja wutoflowaś. W starodawnem sedleńskem 
rumje mógu se wupokazaś cile zwenka starodawnego 
sedleńskego ruma dwójorěcnje. Pokazujo se teke na 
rědowanja Wukaza k dwójorěcnemu nimsko-dolno-
serbskemu pópisanjoju wobchadowych znamjenjow Mi-
nistarstwa za infrastrukturu a rolnikarstwo wót 25 . junija 
2014 (ABl . b . 926) .

 K drogam lice teke kólasowarske sćažki a wódne drogi. 
Pśi zjawnych twarjenjach a institucijach dejali se teke sys-
temy drogownikow zapśimjeś.

 Pó § 11 wótrězk 2 Sk mógu se teke druge twarjenja 
dwójorěcnje wóznamjeniś, dalokož maju wuznam za 
zjawnosć. To same płaśi za druge w cifrach 1 do 3 njepom-
jenjone toflicki nutśika gmejny. Móžnosć dwójorěcnego 
pópisanja dejała se wobšyrnje wužywaś.

13.3 Wutoflowanje njemusy se ned wuměniś, ale w padach 
wobnjowjenja abo nowostajanja nuznje dwójorěcnje 
wugótowaś. Pokazujo se na rědowanja zarownanja kostow 
pó § 13a Sk .

14 Zarownanje kostow (§ 13a Sk)

 Zarownanje pśidatnych kostow pśez nałožowanje 
serbskeje rěcy pó § 13a Sk se rědujo w Póstajenju wó za-
rownanju pśidatnych wudankow nałožowanja Serbskeje 
kazni (SWGKostenV) .

15 Nabyśe a zgubjenje plaśiwosći

 Toś te zastojnske pśedpise nabywaju płaśiwosć na dnju 
1 . januara 2019 .

 Rownocasnje zgubiju zastojnske pśedpise Ministarstwa 
za wědomnosć, slěźenje a kulturu ku Kazni za rědowanje 
pšawow Serbow w Bramborskej z dnja 13 . maja 2016 
(ABl. b. 610) swóju płaśiwosć.
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Richtlinie des Ministeriums des Innern 
und für Kommunales des Landes Brandenburg 
zur Teilentschuldung der drei kreisfreien Städte 

Brandenburg an der Havel, Cottbus/Chóśebuz und 
Frankfurt (Oder) (RL Teilentschuldung KFS)

Vom 4 . Dezember 2018

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

 Das Land Brandenburg gewährt auf der Grundlage des 
§ 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO), nach Maßgabe 
dieser Richtlinie sowie der Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 LHO Zuwendungen zur Tilgung von Krediten zur 
Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite1) .

 Um die drei kreisfreien Städte Brandenburg an der Ha-
vel, Cottbus/Chóśebuz und Frankfurt (Oder) bei der Ab-
senkung der bestehenden Kassenkredite zu unterstützen, 
wird eine Teilentschuldung zur Stärkung der Finanzkraft 
dieser Städte gewährt . Auf den Abschlussbericht der Ar-
beitsgruppe „In Kooperation - gemeinsam stark“ (Be-
richt der Landesregierung vom 23 . August 2018, Land-
tagsdrucksache 6/9407, Teil B) wird verwiesen . Danach 
können die vorgenannten Städte Zuwendungen zur Ab-
senkung ihrer Kassenkredite im Zeitraum 2019 bis 2023 
gemäß Haushaltsgesetz 2019/2020 erhalten . 

 Ziel der Teilentschuldung ist eine Absenkung des maß-
geblichen Kassenkreditbestandes um mindestens 50 Pro-
zent des Bestandes zum 31 . Dezember 2016 . Damit soll 
die Handlungsfähigkeit dieser drei Städte nachhaltig ge-
stärkt und erhalten werden . Die Zuwendungen des Lan-
des stehen in Abhängigkeit zur Erfüllung der festzule-
genden Konsolidierungsmaßnahmen . Die Ausgestaltung, 
Umsetzung und Abwicklung der Teilentschuldung wird 
mit dieser Richtlinie geregelt .

 Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht 
nicht . Vielmehr entscheidet das Ministerium des Innern 
und für Kommunales als Zuwendungsgebende aufgrund 
ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel .

2 Zuwendungsempfangende

 Zuwendungsempfangende können nur die drei kreisfrei-
en Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus/Chóśebuz 
und Frankfurt (Oder) sein . 

3 Zuwendungsvoraussetzungen

 Die Zuwendungsempfangende kann Teilentschuldungs-
hilfen erhalten, sofern sie selbst weitere eigene nachhal-
tige Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung vor-

1 Kassenkredit gemäß § 2 Nummer 24 der Verordnung über die Aufstellung 
und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haus-
halts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14 . Februar 2008 (GVBl . II 
S . 14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15 . Februar 2018 (GVBl . II 
Nr . 15) .

nimmt, um die Auszahlungen zu senken und die Ein- 
zahlungen zu stärken (Eigenbeitrag) . Der Eigenbeitrag 
soll einer Kassenkreditreduzierung (Nettotilgung) in Hö- 
he von mindestens 10 Prozent gegenüber dem maßgeb- 
lichen Kassenkreditbestand zum Stand 31 . Dezember 
2016 entsprechen . Der Eigenbeitrag ist bis spätestens 
zum 31 . Dezember 2028 zu erbringen . Die Zuwendungs-
empfangende entscheidet im Rahmen ihrer kommunalen 
Selbstverwaltung über die Konsolidierungsmaßnahmen 
zur Erbringung des Eigenbeitrages . Diese müssen schlüs-
sig, nachprüfbar und zahlungswirksam sein .

 Die Zuwendung wird als Teilentschuldungshilfe auf 
Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Zuwendungsver-
einbarung (Konsolidierungsvereinbarung) gewährt, wel-
che zwischen der Zuwendungsgebenden und der Zuwen-
dungsempfangenden abgeschlossen wird . Der Abschluss 
und die Einhaltung der Konsolidierungsvereinbarung 
sind Voraussetzung für die Auszahlung der Teilentschul-
dungshilfe . Die Konsolidierungsvereinbarung ist min-
destens über einen Zeitraum bis einschließlich 20242, 
maximal bis einschließlich 20293 zu schließen . In der 
Konsolidierungsvereinbarung sind unter Berücksichti-
gung unabweisbarer und unaufschiebbarer Investitionen 
insbesondere:

- Dauer, Höhe und Jahresscheiben der Teilentschul-
dungshilfen des Landes,

- der Eigenbeitrag und die Konsolidierungsmaßnah-
men der Zuwendungsempfangenden sowie

- der unter Berücksichtigung der Teilentschuldungshil-
fen und der Eigenbeiträge zu erreichende maßgebli-
che Bestand der Kassenkredite (Entschuldungspfad)

 festzulegen . 

 Ausgangspunkt des Entschuldungspfades ist der negative 
Zahlungsmittelbestand aus eigenen Finanzmitteln zum 
Stichtag 31 . Dezember 2018 . Der negative Zahlungsmit-
telbestand zum Ausgangszeitpunkt ist im vereinbarten 
Konsolidierungszeitraum unter Berücksichtigung des 
40-prozentigen Landesanteils um mindestens 50 Prozent 
des maßgeblichen Kassenkreditbestandes zum 31 . De-
zember 2016 zu reduzieren .

 Die Eigenbeiträge sind bis einschließlich des Jahres 2023 
mit entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen zu un-
tersetzen . Mit der jährlichen Nachweislegung nach Num-
mer 6 .4 .1 sind die Eigenbeiträge entsprechend jährlich 
fortzuschreiben . Bereits festgelegte Maßnahmen können 
nur mindestens betragsgleich kompensiert werden . Min-
destens die Hälfte des Eigenbeitrages soll im Zeitraum 
bis 31 . Dezember 2023 erbracht werden .

4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

4 .1 Zuwendungsart:  Projektförderung

4.2 Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung

2 Mindestzeitraum bis 2023 zuzüglich 1 Jahr für Verwendungsnachweis .
3 Maximalzeitraum bis 2028 zuzüglich 1 Jahr für Verwendungsnachweis .



12 Amtsblatt für Brandenburg – Nr . 1 vom 16 . Januar 2019

4 .3 Form der Zuwendung:

 Schuldendiensthilfe als Zuschuss mittels öffentlich-recht-
licher Vereinbarung

4 .4 Bemessungsgrundlage 

 Bemessungsgrundlage für den maßgeblichen Kassenkre-
ditbestand ist der negative Zahlungsmittelbestand aus 
eigenen Finanzmitteln zum Stichtag 31 . Dezember 2016 . 
Der negative Zahlungsmittelbestand ist durch Vorlage 
des Kassenabschlusses und der Kontoauszüge nachzu-
weisen . Ein über die amtliche Schuldenstatistik der Ge-
meinden und Gemeindeverbände vom 31 . Dezember 
2016 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg hinaus-
gehender Betrag ist nicht zuwendungsfähig .

4 .5 Höhe der Zuwendung

 Die Höhe der Zuwendung beträgt 40 Prozent der Bemes-
sungsgrundlage . Das Land stellt insgesamt Landesmittel 
in Höhe von bis zu 211,2 Millionen Euro bereit . Die Zu-
wendung wird in gleichen Jahresscheiben im Zeitraum 
2019 bis 2023 ausgezahlt .

5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

 In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sind das Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) in Verbindung mit § 1 
Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Brandenburg (VwVfGBbg) und die Allgemeinen Neben-
bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 
Gemeinden (ANBest-G) für anwendbar zu erklären . 

6 Verfahren

6 .1 Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung

 Die Zuwendungsempfangende übersendet der Zuwen-
dungsgebenden bis zum 31 . März 2019 den individuell 
angepassten Entwurf einer Konsolidierungsvereinbarung 
(Muster 1), die Konsolidierungsmaßnahmen für die Kon-
solidierungsphase bis mindestens zum Jahr 2023 (Muster 
2a und 2b), die Darstellung des Entschuldungspfades 
(Muster 3) sowie die Auszüge der Kassenabschlüsse und 
Kontoauszüge sämtlicher Konten des Kernhaushaltes 
und des Liquiditätsverbundes zu den Stichtagen 31 . De-
zember 2016 und 31 . Dezember 2018 . 

 Nach Prüfung durch die Zuwendungsgebende und bei 
Vorliegen der Zuwendungsvoraussetzungen gemäß Num- 
mer 3 ist die Konsolidierungsvereinbarung zwischen der 
Zuwendungsgebenden und der Zuwendungsempfangen-
den abzuschließen. Sie kann Auflagen und Bedingungen 
enthalten . Die unterzeichnete Vereinbarung beziehungs-
weise deren Änderung wird erst wirksam, wenn die Stadt-
verordnetenversammlung die Vereinbarung nebst Anla-
gen beziehungsweise deren Änderung mit der Mehrheit 
der gesetzlichen Mitglieder beschlossen hat . Der Be-
schluss ist der Zuwendungsgebenden vorzulegen . Die 
Konsolidierungsvereinbarung ist auf der Internetseite der 

Zuwendungsempfangenden bis zum Zeitpunkt der Fest-
stellung nach Nummer 6 .4 .3 zu veröffentlichen .

6 .2 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

6 .2 .1 Der erste Betrag der Teilentschuldungshilfen soll bis zum 
30 . Juni 2019 auf der Grundlage der jeweiligen wirksa-
men Konsolidierungsvereinbarung an die Zuwendungs-
empfangende ausgezahlt werden . 

6 .2 .2 In den Folgejahren ist die jährliche Auszahlung jeweils 
von der Zuwendungsempfangenden bis zum 30 . April bei 
der Zuwendungsgebenden formlos zu beantragen . Zu-
dem sind die jährlichen Konsolidierungsnachweise nach 
Nummer 6 .4 .1 fristgemäß vorzulegen und die zur Erbrin-
gung der Eigenbeiträge erforderlichen Konsolidierungs-
maßnahmen entsprechend jährlich fortzuschreiben . Nach 
Abschluss der Prüfung nach Nummer 6 .4 .2 und positiver 
Nachweisführung sollen die Teilentschuldungshilfen je-
weils spätestens bis 31 . Juli eines Jahres, letztmalig im 
Jahr 2023, ausgezahlt werden .

6 .3  Buchungsvorschrift

 Die Zuwendungen sind ergebnisneutral . Sie sind im Fi-
nanzhaushalt und in der Finanzrechnung zu verbuchen . 
Als Gegenkonto ist ein Konto Sonderposten aus Zuwei-
sungen der öffentlichen Hand (Kontenart 231) zu ver-
wenden, welches nicht ertragswirksam aufzulösen ist . In 
gleicher Höhe ist das Verbindlichkeitenkonto (Konten-
art 331) anzusprechen . Als Finanzeinzahlungskonto wird 
die Verwendung des Kontos 6231 empfohlen . 

6 .4 Verwendungsnachweisverfahren

6 .4 .1 Jährliche Konsolidierungsnachweise (Zwischennachwei-
se)

 Die Zuwendungsempfangende legt jeweils zum 30 . April 
des Folgejahres der Zuwendungsgebenden einen Sachbe-
richt über die Entwicklung der Finanzlage, insbesondere 
über die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes und 
des maßgeblichen Kassenkreditbestandes sowie über die 
Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungs-
maßnahmen unter Darstellung der tatsächlich erzielten 
Konsolidierungsergebnisse für das Vorjahr vor (Konsoli-
dierungsnachweis) . Der Konsolidierungsnachweis stellt 
einen Zwischennachweis im Sinne des Zuwendungs-
rechts dar . Dafür sind insbesondere jährlich folgende Be-
richte und Unterlagen vorzulegen: 

- Auszüge der Kassenabschlüsse sowie Kontoauszüge 
des Kernhaushaltes und des Liquiditätsverbundes per 
31 . Dezember eines Jahres

- Jährliche Fortschreibung des Entschuldungspfades 
unter Darstellung der Entwicklung des maßgeblichen 
Kassenkreditbestandes - Muster 3

- Darstellung über die tatsächliche Umsetzung der 
festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen im vergan-
genen Haushaltsjahr durch Soll-Ist-Abgleich; gege-
benenfalls Darstellung von Kompensationsmaßnah-
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men (Muster 4a und 4b) sowie jährliche Weiter- 
entwicklung der Konsolidierungsmaßnahmen .

6 .4 .2 Prüfung der jährlichen Konsolidierungsnachweise

 Die vereinbarten Konsolidierungsziele werden auf Ziel- 
erreichung geprüft . Die Prüfung bezieht sich insbesonde-
re auf die Erbringung des Eigenbeitrages gemäß Num-
mer 3 und die Einhaltung des Entschuldungspfades . Die 
Zuwendungsempfangende wird über das Ergebnis infor-
miert .

6 .4 .3 Verwendungsnachweis

 Der abschließende Konsolidierungsnachweis ist der Zu-
wendungsgebenden bis zum 30 . April des dem letzten 
Jahr des Konsolidierungszeitraumes folgenden Jahres 
unter Verwendung des Grundmusters 3 zu Nr . 10 .3 der 
Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an Gemein-
den (VVG) zu § 44 LHO vorzulegen (Verwendungsnach-
weis) . 

 Mit der nach Prüfung des Verwendungsnachweises erfol-
genden Feststellung, dass die Zuwendungsempfangende 
die vereinbarten Konsolidierungsbeiträge erbracht und 
die vereinbarte Absenkung des maßgeblichen Kassenkre-
ditbestandes (um mindestens 50 Prozent des maßgebli-
chen Kassenkreditbestandes zum 31 . Dezember 2016) 
erreicht hat, ist das Zuwendungsverfahren abgeschlos-
sen . Der Abschluss des Verfahrens wird der Zuwen-
dungsgebenden mitgeteilt .

6.4.4 Vorzeitige Auflösung

 Sofern die Zuwendungsempfangende den Verwendungs-
nachweis nach Nummer 6 .4 .3 vorzeitig erbringt, kann 
die Konsolidierungsvereinbarung einvernehmlich aufge-
löst werden. Eine Auflösung kann frühestens mit Ablauf 
des Mindestzeitraumes 2024 erfolgen . Zudem darf bis 
zum Ende der jeweiligen mittelfristigen Finanzplanung 
kein Wiederanstieg des Kassenkreditbedarfes absehbar 
sein .

6 .5 Zu beachtende Vorschriften

 Für den Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung, die 
Auszahlung der Zuwendung und die Prüfung der Konso-
lidierungs- und Verwendungsnachweise sowie die Ände-
rung der Konsolidierungsvereinbarung und gegebenen-
falls Rückforderung der Teilentschuldungshilfen gelten 
die Verwaltungsvorschriften/Verwaltungsvorschriften für 
Zuwendungen an Gemeinden (VV/VVG) zu § 44 LHO, 
soweit nicht in der Richtlinie Abweichungen zugelassen 
sind . 

7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Diese Richtlinie tritt - vorbehaltlich des Inkrafttretens 
des Haushaltsgesetzes 2019/2020 - am 1 . Januar 2019 in 
Kraft und tritt zum 31 . Dezember 2029 außer Kraft . 

Muster 1 „Konsolidierungsvereinbarung“

Konsolidierungsvereinbarung

zwischen

dem
Land Brandenburg,
vertreten durch den

Minister des Innern und für Kommunales,
Henning-von-Tresckow-Straße 9 - 13, 14467 Potsdam

 - nachfolgend Land genannt -

und

der
kreisfreien Stadt ____________________________________

vertreten durch den
Oberbürgermeister Herrn ______________________________

 - nachfolgend Stadt genannt - 

über

die Teilentschuldungshilfe zur Absenkung des Kassenkre-
ditbestandes gemäß der Richtlinie des Ministeriums des In-
nern und für Kommunales des Landes Brandenburg zur Teilent-
schuldung der drei kreisfreien Städte Brandenburg an der 
Havel, Cottbus/Chóśebuz und Frankfurt (Oder) (RL Teilent-
schuldung KFS) vom 4 . Dezember 2018 (ABl . 2019 S . 11)

Präambel

Das Land und die Stadt sind sich einig, dass nur der schnellst-
mögliche und dauerhafte Abbau der in der Vergangenheit auf-
gelaufenen hohen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von 
Kassenkrediten der Stadt Voraussetzung für die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Stadt ist und damit die Selbstverwaltung 
und die Handlungsfähigkeit der Stadt nachhaltig gestärkt wird .

§ 1 
Grundlage und Gegenstand der Vereinbarung, 

Konsolidierungsziel

(1) Das Land verpflichtet sich zur Absenkung des Kassenkre-
ditbestandes der Stadt xx Euro (= 40 Prozent der Bemessungs-
grundlage gemäß Nummer 4 .4 der RL Teilentschuldung KFS) 
an die Stadt zu zahlen .

(2) Die Stadt verpflichtet sich einen Eigenbeitrag von mindestens 
xx Euro (mindestens 10 Prozent der Bemessungsgrundlage ge-
mäß Nummer 4 .4 der RL Teilentschuldung KFS) zu erbringen .

(3) Die Stadt verpflichtet sich, den Kassenkreditbestand vom 
31 . Dezember 2018 in Höhe von xx Euro bis zum 31 . Dezember 
20xx (Zeitraum nach § 3 Absatz 3) um die Summe in Höhe von 
xx Euro (Summe nach den Absätzen 1 und 2) abzusenken .
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§ 2 
Konsolidierungsmaßnahmen

(1) Die Stadt verpflichtet sich, die in der Anlage (Muster 2a und 2b 
der RL Teilentschuldung KFS) zu dieser Vereinbarung beschriebe-
nen Konsolidierungsmaßnahmen zur Erbringung des Eigenbeitra-
ges zur Absenkung des Kassenkreditbestandes durchzuführen und 
die Konsolidierungsmaßnahmen jährlich fortzuschreiben .

(2) Die Stadt ist berechtigt, vereinbarte Maßnahmen im laufen-
den Konsolidierungszeitraum durch eine oder mehrere Maß-
nahmen zu ersetzen, sofern das für die vereinbarte Maßnahme 
prognostizierte Konsolidierungspotenzial mindestens in glei-
cher Höhe erreicht wird .

(3) Sollten einzelne Konsolidierungsmaßnahmen keinen Erfolg 
haben, sind entsprechende Anpassungen bei den vereinbarten 
Maßnahmen oder ergänzende Maßnahmen zu beschließen .

§ 3 
Jährliche Teilbeträge der Teilentschuldungshilfen

(1) Das Land zahlt die Teilentschuldungshilfen ab 2019 über 
einen Zeitraum von fünf Jahren aus . Die Teilbeträge betragen 
jeweils xx Euro .

(2) Die Auszahlung ab dem zweiten Jahr steht unter dem Vorbe-
halt des Abschlusses der Prüfung gemäß Nummer 6 .4 .2 der  
RL Teilentschuldung KFS und der positiven Nachweisführung .

(3) Die Stadt erbringt ihren Eigenbeitrag über einen Zeitraum 
von xx Jahren (kann ihren Eigenbeitrag über einen Zeitraum 
von mindestens fünf Jahren/maximal zehn Jahren erbringen) . 
Sofern der Eigenbeitrag nach Satz 1 den Zeitraum von fünf Jah-
ren überschreitet, soll mindestens die Hälfte des Eigenbeitrages 
im Zeitraum bis 31 . Dezember 2023 erbracht werden .

§ 4 
Entschuldungspfad

(1) Die Stadt legt einen Entschuldungspfad gemäß Anlage 
(Muster 3 der RL Teilentschuldung KFS) fest .

(2) In dem Entschuldungspfad ist der unter Berücksichtigung 
der Teilentschuldungshilfe des Landes und des Eigenbeitrages 
der Stadt über den vereinbarten Zeitraum zu erreichende maß-
gebliche Kassenkreditbestand dargestellt .

§ 5 
Berichtspflichten

(1) Die Stadt verpflichtet sich, vor Auszahlung der Teilentschul-
dungshilfen ab dem zweiten Jahr dem Land folgende Unterlagen 
(Nummer 6 .4 .1 der RL Teilentschuldung KFS) vorzulegen:

- Jährlicher Konsolidierungsnachweis (Sachbericht)
- Auszüge der Kassenabschlüsse sowie Kontoauszüge des 

Kernhaushaltes und des Liquiditätsverbundes per 31 . De-
zember des Jahres

- Jährliche Fortschreibung des Entschuldungspfades (Muster 3)
- Jährliche Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen (Mus-

ter 4a, 4b) .

(2) Die Stadt verpflichtet sich am Ende des Zeitraumes gemäß 
§ 3 Absatz 2 einen abschließenden Konsolidierungsnachweis 
(Verwendungsnachweis) gemäß dem Grundmuster 3 zu Nr . 10 .3 
der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an Gemeinden 
(VVG) zu § 44 LHO dem Land vorzulegen .

§ 6
Bedingungen, Auflagen

Es gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen zur Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G) sowie 
die RL Teilentschuldung KFS . Sie sind Anlage dieser Konsoli-
dierungsvereinbarung .

§ 7
Rechtsgrundlagen

Für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung 
sind das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in Verbindung 
mit § 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Brandenburg (VwVfGBbg) und die Allgemeinen Neben-
bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Ge-
meinden (ANBest-G) sowie die Richtlinie Teilentschuldung 
KFS anwendbar .

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Veröffentlichung

(1) Diese Vereinbarung wird nach der Unterzeichnung, frühes-
tens am 1 . Januar 2019 - vorbehaltlich des Inkrafttretens des 
Haushaltsgesetzes 2019/2020 - wirksam, sofern die Stadtver-
ordnetenversammlung diese Vereinbarung nebst Anlagen mit 
der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder beschlossen hat . Die-
se Vereinbarung tritt am xx .xx .xxxx außer Kraft .

(2) Die Stadt verpflichtet sich diese Vereinbarung auf ihrer In-
ternetseite gemäß Nummer 6 .1 der RL Teilentschuldung KFS 
zu veröffentlichen .

§ 9 
Salvatorische Klausel, Schriftform

(1) Sollte eine Bestimmung oder sollten mehrere Bestimmun-
gen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, wird 
hierdurch die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht 
berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksa-
men Regelung eine Regelung zu treffen, die dem mit ihr ver-
folgten Zweck am nächsten kommt .

(2) Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen 
der Schriftform und erfordern einen Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung mit der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder . 
Dies gilt insbesondere für den Austausch, die Anpassung und die 
Ergänzung von Maßnahmen nach § 2 dieser Vereinbarung .

Potsdam, den … xxx, den …

Karl-Heinz Schröter xxx
Minister des Innern und Oberbürgermeister
für Kommunales der Stadt xxx
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Einführung technischer Regelwerke 
für das Straßenwesen im Land Brandenburg

Merkblatt über die Entwurfs- 
und Berechnungsgrundlagen 

für Gründungen und Stahlpfosten 
von Lärmschutzwänden und Überflughilfen 

an Straßen (M EBGS-Lsw); 
ARS Nr. 15/2018 des BMVI

Runderlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung,

Abteilung 4, Nr . 15/2018 - Verkehr
Sachgebiet 12 .1: Lärmschutz

Vom 10 . Dezember 2018

Der Runderlass richtet sich an 

- die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg
- die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange-

hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg .

Mit dem Runderlass des damaligen Ministeriums für Stadtent-
wicklung, Wohnen und Verkehr, Abteilung 5, Straßenbau - 
Nr . 27/1997 vom 30 . September 1997 wurden die „Zusätzlichen 
Technischen Vorschriften und Richtlinien für die Ausführung 
von Lärmschutzwänden an Straßen (ZTV-Lsw 88 einschließ-
lich Ergänzungen)“ eingeführt .

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
e . V . hat das „Merkblatt über die Entwurfs- und Berechnungs-
grundlagen für Gründungen und Stahlpfosten von Lärmschutz-
wänden und Überflughilfen an Straßen (M EBGS-Lsw)“ erar-
beitet . Es ersetzt die ZTV-Lsw 88 - Ergänzungen 97 und ergänzt 
die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richt- 
linien für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen“ 
(ZTV-Lsw) . Es wird hiermit bekannt gegeben .

Das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr . 15/2018 wird 
für den Bereich der Bundesfern- und Landesstraßen eingeführt . 
Für die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange-
hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg wird 
die Anwendung empfohlen .

Öffentliche Auslegung 

Beteiligung zum Änderungsentwurf
des Raumentwicklungsplanes 

der Wojewodschaft Westpommern, Polen

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung

- Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
Berlin-Brandenburg -

Vom 14 . Dezember 2018

Die polnische Generaldirektion für Umweltschutz (Generalna 
Dyrekcia Ochrony Środowiska) hat das Ministerium für Länd-
liche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes 
Brandenburg informiert, dass der Marschall der Wojewodschaft 
Zachodniopomorskie (Westpommern) zurzeit den Raument-
wicklungsplan der Wojewodschaft Westpommern fortschreibt, 
und hat die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Änderungsent-
wurf des Planes und zum Umweltbericht eingeräumt . Das Ver-
fahren der grenzüberschreitenden Beteiligung richtet sich nach 
dem polnischen Umweltinformationsgesetz vom 3 . Oktober 
2008 . Mit diesem sind die Bestimmungen des Protokolls über 
die strategische Umweltprüfung zum Espooer UN/ECE-Über-
einkommen von 1991 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
im grenzüberschreitenden Rahmen und der Richtlinie 2001/42/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 . Juni 
2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter 
Pläne und Programme (ABl . L 197 vom 21 .7 .2001, S . 30) in 
polnisches Recht umgesetzt .

Der Raumentwicklungsplan der Wojewodschaft Westpommern 
bildet die Grundlage für das Raumplanungssystem der Woje-
wodschaft . Er gibt als Dokument der Gesamtplanung die Leit- 
linien für die räumliche Struktur der Wojewodschaft vor . Der 
Plan stellt kein allgemein geltendes Rechtsdokument dar, son-
dern ist als ein behördeninternes Dokument anzusehen, das für 
die polnischen Gemeinden bei der Erstellung der „Studie über 
die Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirt-
schaftung“ (mittlere Raumplanungsebene der Wojewodschaft) 
bindend ist . 

Da der Entwurf des Raumentwicklungsplans grenzüberschrei-
tende Auswirkungen auf die Umwelt haben kann, führt die Ge-
meinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (GL) 
im Rahmen der grenzüberschreitenden Beteiligung nach §§ 63 
und 59 Absatz 1 bis 3 und 5 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I S . 94), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 8 . September 2017 (BGBl . I 
S . 3370) geändert worden ist, in den an die Wojewodschaft 
Westpommern angrenzenden brandenburgischen Landkreisen 
Barnim, Märkisch-Oderland sowie Uckermark eine Behörden- 
und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Änderungsentwurf des 
Raumentwicklungsplans und zum Umweltbericht durch . 

Die GL wird hierzu die von der polnischen Generaldirektion für 
Umweltschutz übergebenen Unterlagen (deutsche Zusammen-
fassungen zum Entwurf des Raumentwicklungsplans und des 
Umweltberichts) vom 23. Januar bis 21. Februar 2019 öffent-
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Ort der öffentlichen Auslegung Kontakt
Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
Berlin-Brandenburg (GL)

Henning-von-Tresckow-Str . 2 - 8
14467 Potsdam
Raum 386

Tel .: 0331 866-8768

Müllroser Chaussee 54
15236 Frankfurt (Oder)
Raum 212

Tel .: 0335 60676-9938

Landkreis Barnim Dezernat für Umwelt, nachhaltige Entwicklung und 
Bauwesen
Amt für nachhaltige Entwicklung, Bau, Kataster und 
Vermessung; Strukturentwicklung
Paul-Wunderlich-Haus, Haus D
Am Markt 1
16225 Eberswalde
3 . OG (Counter)

Tel: 03334 214-1858

Landkreis Märkisch-Oderland Fachbereich I, Wirtschaftsamt
Puschkinplatz 12
15306 Seelow
Raum A-105

Tel .: 03346 850-7612

Landkreis Uckermark Sachgebiet Tourismus- und Bildungsförderung
Karl-Marx-Straße 1
17291 Prenzlau
Haus I, Raum 321/322

Tel .: 03984 70-1580

Mit Beginn der öffentlichen Auslegung sind die Unterlagen 
auch im Internet in der Rubrik Landesplanung/Landesraumord-
nungspläne/Abstimmung mit Nachbarländern und Staaten un-
ter www .gl .berlin-brandenburg .de einsehbar .

Stellungnahmen können innerhalb der oben genannten Frist in 
deutscher oder polnischer Sprache in schriftlicher Form bis 
zum 21. Februar 2019 mit dem Vermerk „zmiana Planu zagos-
podarowania przestrzennego województwa“ (Änderung des 
Raumentwicklungsplans der Wojewodschaft) dem Regional- 
büro für Raumordnung der Wojewodschaft Westpommern zu-
geleitet werden:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa 
Zachodniopomorskiego
Pl. Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
POLSKA

oder per Fax: 0048 914324 962

oder per E-Mail: biuro@rbgp .pl .

Aufhebung der Richtlinien 
zur Umsatzbesteuerung von juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts

Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen 
Vom 10 . Dezember 2018

Die Richtlinien zur Umsatzbesteuerung von juristischen Per- 
sonen des öffentlichen Rechts vom 26 . August 1993 (ABl . 
S . 1546) treten am Tag nach der Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung im Amtsblatt für Brandenburg außer Kraft .

Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen 
nach der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) 

Direktabrechnung von Krankenhausleistungen 

Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen
- 12-FD 3194a/2018#01#01 -

Vom 14 . Dezember 2018

Mit der Achten Verordnung zur Änderung der Bundesbeihilfe-
verordnung vom 24 . Juli 2018 wurde durch § 51a Absatz 2 

lich auslegen . Die Länge des Zeitraumes entspricht der der 
Auslegung in Polen .

Der Entwurf kann innerhalb dieser Frist während der Dienstzei-
ten bei folgenden Stellen eingesehen werden:
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BBhV eine Rechtsgrundlage für eine Direktabrechnung von 
Krankenhausabrechnungen zwischen der Festsetzungsstelle 
und nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 
zugelassenen Krankenhäusern geschaffen . Zwischen der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft (DKG) und dem Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) wurde eine ent-
sprechende Rahmenvereinbarung am 11 . Juli 2018 abgeschlos- 
sen .

Das Land Brandenburg, das nach § 62 Absatz 6 Satz 2 des Lan-
desbeamtengesetzes (LBG) grundsätzlich die Beihilfevorschrif-
ten des Bundes anwendet, ist dieser Vereinbarung mit Wirkung 
vom 1 . Januar 2019 beigetreten . 

Direktabrechnung 

Direktabrechnung ist ein auf schriftlichen Antrag der beihilfe-
berechtigten Person eröffneter direkter Abrechnungsweg zwi-
schen den Festsetzungsstellen und den teilnehmenden Kran-
kenhäusern . Die Direktabrechnung greift nicht in die vorhan- 
denen Rechtsbeziehungen zwischen Patientinnen oder Patien-
ten und Krankenhäusern ein, sondern stellt eine bloße Umlen-
kung der Zahlungsströme dar . Die Direktabrechnung bedeutet 
daher weder einen Schuldbeitritt noch eine Schuldübernahme .

Allerdings verpflichtet § 51a Absatz 2 BBhV die Festsetzungs-
stellen, bei der Festsetzung anrechnungsrelevante Klärungen 
mit dem Krankenhaus durchzuführen . So sollen Unstimmigkei-
ten oder Fehler in der Rechnung im Vorfeld der Beihilfefestset-
zung zwischen Festsetzungsstelle und Krankenhaus abgeklärt 
werden . Gelingt dies nicht, sind eventuelle Rechtsstreitigkeiten 
nach der Beihilfefestsetzung zwischen Patientinnen oder Patien- 
ten und den Krankenhäusern zu klären .

Eine Direktabrechnung ist nicht möglich, wenn

- es sich um den ersten Beihilfeantrag handelt,
- sich seit dem letzten Beihilfeantrag die persönlichen Anga-

ben geändert haben oder
- es sich um unfallbedingte Behandlungen handelt .

In diesen Fällen erhalten die beihilfeberechtigte Person sowie 
das Krankenhaus einen entsprechenden Ablehnungsbescheid 
und die Beihilfe muss nach dem bisherigen Erstattungsverfah-
ren über die Beihilfestelle beantragt werden .

Direktabrechnende Krankenhäuser

Erfasst werden nur Krankenhäuser, die auch für die Behand-
lung von Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung 
nach § 108 SGB V zugelassen sind . Privatkliniken oder Klini-
ken im Ausland werden nicht erfasst . Hier bleibt es bei dem 
bewährten Erstattungsverfahren . Nach § 108 SGB V zugelasse-
ne Krankenhäuser nehmen nicht automatisch, sondern nur dann 
am Direktabrechnungsverfahren teil, wenn sie der Rahmenver-
einbarung zwischen der DKG und dem BMI beitreten . Dies 
kann sowohl generell als auch im jeweiligen einzelnen Behand-

lungsfall erfolgen . Es wird daher den beihilfeberechtigten und 
berücksichtigungsfähigen Personen empfohlen, wenn möglich, 
dies im Vorfeld des Krankenhausaufenthaltes zu erfragen .

Direktabrechenbare Leistungen

Die Direktabrechnung umfasst die beihilfefähigen Aufwendun-
gen für allgemeine Krankenhausleistungen . Nicht beihilfefähi-
ge Leistungen, wie Eigenbehalte nach § 49 BBhV sowie die im 
Land Brandenburg gemäß § 62 Absatz 4 LBG nicht beihilfe- 
fähigen Wahlleistungen, sind nicht erfasst und müssen weiterhin 
von der beihilfeberechtigten oder berücksichtigungsfähigen Per-
son unmittelbar gegenüber dem Krankenhaus erstattet werden .

Abrechnungsverfahren

Für das Land Brandenburg sind drei Verfahrensschritte vorge-
sehen:

1 . Aufnahmeverfahren im Krankenhaus

 Die beihilfeberechtigte Person löst das Verfahren mit einem 
wirksamen Antrag auf Erstattung der beihilfefähigen Auf-
wendungen mit Direktabrechnung aus . Den hierzu erfor-
derlichen Antrag nach Anlage 16 BBhV soll das am Direkt- 
abrechnungsverfahren teilnehmende Krankenhaus vorhal- 
ten . 

2 . Übermittlung der Unterlagen durch das Krankenhaus an die 
Festsetzungsstelle

 Das Krankenhaus übersendet den Antrag auf Gewährung 
von Beihilfe und auf Direktabrechnung, die Aufnahme- 
anzeige sowie die Rechnung einschließlich der Entlassungs-
anzeige und eventuell sonstige Unterlagen an die Festset-
zungsstelle . Bei einer Zwischenrechnung entfällt die Ent-
lassungsanzeige .

3 . Beihilfezahlung unmittelbar an das Krankenhaus

 Die Festsetzungsstelle überweist fristgerecht die festgesetz-
te Beihilfe auf das Konto des Krankenhauses . Ergeben sich 
aus der Rechnungsprüfung durch die Festsetzungsstelle 
Fragen, können diese von ihr unmittelbar mit dem Kran-
kenhaus geklärt werden . Die beihilfeberechtigte Person er-
hält gleichzeitig von der Festsetzungsstelle einen Beihilfe-
bescheid über die gezahlte Beihilfe an das Krankenhaus . 
Nicht beihilfefähige Leistungen (zum Beispiel Eigenbehal-
te, Wahlleistungen) muss das Krankenhaus dem Patienten 
oder der Patientin direkt in Rechnung stellen .

Es wird gebeten, diese Information allen Beamtinnen und Be-
amten sowie den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben . Zeitnah 
wird ein „Informationsblatt über die Direktabrechnung zwi-
schen Beihilfestelle und Krankenhaus“ auf der Homepage der 
Zentralen Bezügestelle des Landes Brandenburg eingestellt .
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Erste Änderung der Neufassung der Satzung 
des Wasser- und Bodenverbandes

„Großer Havelländischer Hauptkanal -  
Havelkanal - Havelseen“

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, 

Umwelt und Landwirtschaft
Vom 11 . Dezember 2018

Auf Grund des § 58 Absatz 2 des Wasserverbandsgesetzes 
(WVG) vom 12 . Februar 1991 (BGBl . I S . 405), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15 . Mai 2002 (BGBl . I S . 1578), hat das 
Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Land-
wirtschaft als Verbandsaufsichtsbehörde am 29 . November 2018 
die nachfolgende Erste Änderung der Neufassung der Satzung 
des Wasser- und Bodenverbandes „Großer Havelländischer 
Hauptkanal - Havelkanal - Havelseen“, die von der Verbands-
versammlung am 14 . November 2018 beschlossen wurde, ge-
nehmigt (Gesch .-Z . 6-0448/4+18#315519/2018) .

Die Erste Änderung der Neufassung der Satzung tritt mit Wir-
kung vom 1 . Januar 2019 in Kraft . 

Potsdam, den 11 . Dezember  2018

Im Auftrag

Axel Loger
Referatsleiter

Erste Änderung der Neufassung der Verbandssatzung 
des Wasser- und Bodenverbandes 

„Großer Havelländischer Hauptkanal - 
Havelkanal - Havelseen“

Artikel 1
Erste Änderung der Neufassung der Verbandssatzung

Die Neufassung der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes 
„Großer Havelländischer Hauptkanal - Havelkanal - Havelseen“ 
vom 17 . August 2018 (ABl . S . 865) wird wie folgt geändert:

1 . § 3 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4) Zur Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 2 GUVG bedarf es eines Antrages 

des Grundstückseigentümers . In dem Antrag sind die Grund-
stücke, die im Eigentum des Antragstellers sind, mit denen 
er Mitglied werden bzw . aus der Mitgliedschaft entlassen 
werden möchte und die sich im Verbandsgebiet des Wasser- 
und Bodenverbandes „Großer Havelländischer Hauptkanal -  
Havelkanal - Havelseen“ befinden, zu bezeichnen. Für die 
bezeichneten Grundstücke sind dem Antrag aktuelle Grund-
buchauszüge beizufügen . Bei mehreren natürlichen Perso-
nen und bei juristischen Personen als Grundstückseigentü-
mer ist dem Antrag ein Nachweis der Vertretungsberechti- 
gung des Antragstellers beizufügen . Die Mitgliedschaft auf 
Antrag nach Absatz 1 Nummer 2 wird durch den Verbands-
vorstand geprüft und bestätigt .“

2 . § 8 wird wie folgt gefasst:

 „Die Verbandsmitglieder nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 und 3 dürfen auf der Grundlage der für sie einschlä-
gigen Organisationsvorschriften eine oder mehrere vertre-
tungsberechtigte Personen in die Verbandsversammlung 
entsenden . Mitglieder nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
dürfen einen Vertreter entsenden . Ein Vertreter darf jeweils 
nur ein Mitglied vertreten, es sei denn er vertritt mehrere 
Miteigentumsgemeinschaften, denen er angehört, oder er 
ist der gesetzliche Vertreter mehrerer Mitglieder . Der Ver-
bandsvorsteher kann einen Nachweis über die Vertretungs-
befugnis verlangen .“

3 . § 11 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Verbandsmitglieder haben in der Verbandsversammlung 
Antrags- und Stimmrecht . Die Übertragung des Antrags- 
und Stimmrechts auf ein anderes Verbandsmitglied oder 
einen Dritten ist vorbehaltlich § 8 Satz 2 nicht zulässig .“

Artikel 2
Inkrafttreten

Die erste Änderung der Neufassung der Satzung tritt mit Wir-
kung vom 01 .01 .2019 in Kraft .

Ausgefertigt:

Nauen, den 10 .12 .2018 

Sven Balmer
Verbandsvorsteher
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1. Teilgenehmigung für eine wesentliche Änderung
einer Abfallverbrennungsanlage in 14727 Premnitz

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 15 . Januar 2019

Der Firma EEW Energy from Waste Premnitz GmbH, Dr .-Her-
bert-Rein-Straße 1 in 14727 Premnitz, wurde die 1 . Teilgeneh-
migung erteilt, die auf dem Grundstück Dr .-Herbert-Rein-Stra-
ße 1 in 14727 Premnitz vorhandene Abfallverbrennungsanlage 
wesentlich zu ändern . 

Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG die Baugeneh-
migung nach § 72 Absatz 1 der Brandenburgischen Bauord-
nung sowie eine Erlaubnis nach § 18 Betriebssicherheitsverord-
nung zur Änderung der Betriebsweise durch Errichtung und 
Betrieb einer zweiten Dampfkesselanlage neben einer beste-
henden Dampfkesselanlage mit jeweils einem Dampferzeuger 
der Kategorie IV .

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt .

Gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) wurde die sofortige Vollziehung dieser Geneh-
migung angeordnet .

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung .

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz ist 
über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen entschieden 
worden .

Für die Anlage ist das BVT-Merkblatt „Abfallverbrennung - 
Aktueller Stand und Auswirkungen“ vom 15 . Mai 2018 maß-
geblich .

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz liegt 
mit einer Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen in 
der Zeit vom 17. Januar 2019 bis einschließlich 30. Janu- 
ar 2019 im Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfah- 
rensstelle West, Seeburger Chaussee 2, Haus 3, Zimmer 328, 
14476 Potsdam OT Groß Glienicke und in der Stadtverwal- 
tung Premnitz, Gerhart-Hauptmann-Straße 3, Zimmer 111, 
14727 Premnitz, aus und kann dort während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden .

Um telefonische Anmeldung wird nach Möglichkeit gebeten .

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Da es sich um eine Anlage nach der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen (IED) handelt, wird der Bescheid zeit-
gleich auf folgender Internetseite veröffentlicht:
https:/www .lfu .brandenburg .de/info/genehmigungen-west .

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim Lan-
desamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle West, Post-
fach 60 10 61 in 14410 Potsdam, schriftlich angefordert werden .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach dessen 
Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch ein-
gelegt werden .

Ein schriftlicher Widerspruch ist an das Landesamt für Umwelt, 
Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam zu richten . Zur Nieder-
schrift kann der Widerspruch beim Landesamt für Umwelt, 
Seeburger Chaussee 2 in 14476 Potsdam OT Groß Glienicke 
eingelegt werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn- 
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 
(BGBl . I S . 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18 . Juli 2017 (BGBl . I S . 2771)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 8 . Dezember 2017 (BGBl . I S . 3882)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8 . September 2017 (BGBl . I S . 3370)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle West

Genehmigung zur wesentlichen Änderung 
des Systemhauses am Standort BASF Schwarzheide 

GmbH in 01987 Schwarzheide

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 15 . Januar 2019

Der Firma BASF Schwarzheide GmbH, Schipkauer Straße 1 in 
01987 Schwarzheide wurde die Genehmigung nach § 16 Ab-
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satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) er-
teilt, auf dem Grundstück in 01987 Schwarzheide, Gemarkung 
Schwarzheide, Flur 6, Flurstück 470 die Anlage Systemhaus 
zur Herstellung und Konfektionierung von Polyurethansyste-
men wesentlich durch die Errichtung eines Gefahrstofflagers 
mit einer maximalen Lagermenge von 86 m³ sowie die Erhö-
hung der Kapazität bei der Herstellung von Prepolymeren von 
13 .000 t/a auf 20 .000 t/a zu ändern und geändert zu betreiben .

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt .

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz liegt 
mit einer Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen in 
der Zeit vom 17. Januar 2019 bis einschließlich 30. Januar 
2019 im Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstel-
le Süd, Von-Schön-Straße 7, Zimmer 4 .27 in 03050 Cottbus 
und in der Stadtverwaltung der Stadt Schwarzheide, Bauamt, 
Zimmer 218 .1, Ruhlander Straße 102 in 01987 Schwarzheide 
aus und kann dort während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden .

Um telefonische Anmeldung wird nach Möglichkeit gebeten .

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Da es sich um eine Anlage nach der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen (IED) handelt, wird der Bescheid zeit-
gleich auf folgender Internetseite veröffentlicht:

https://www .lfu .brandenburg .de/info/genehmigungen-sued .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach dessen 
Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch ein-
gelegt werden . 

Ein schriftlicher Widerspruch ist an das Landesamt für Umwelt, 
Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam zu richten . Zur Nieder-
schrift kann der Widerspruch beim Landesamt für Umwelt, 
Seeburger Chaussee 2 in 14476 Potsdam OT Groß Glienicke 
eingelegt werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn- 
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 
(BGBl . I S . 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18 . Juli 2017 (BGBl . I S . 2771)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren - 9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29 . Mai 1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 8 . Dezember 2017 (BGBl . I S . 3882)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Feststellung des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

für das Vorhaben Änderung einer Biogasanlage 
in 16278 Angermünde

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 15 . Januar 2019

Die Gut Kerkow Energie GmbH, Greifenberger Straße 8 in 
16278 Angermünde beantragt die Genehmigung nach § 16 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Ände-
rung der Biogasanlage, auf dem Grundstück Greifenberger 
Straße 8 in 16278 Angermünde OT Kerkow, in der Gemar- 
kung Kerkow, Flur 1, Flurstücke 285, 287, 162/2 und 163/15 
(Az .: G02318)

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 8 .6 .3 .2V des 
Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen (4 . BImSchV) . Das Vorhaben umfasst die Erweiterung ei-
ner Biogasanlage um ein zweites BHKW-Modul mit einer FWL 
von 1,565 MW und den Neubau eines Gärrestbehälters mit ei-
nem Lagervolumen von 2 .633 m3 . Die Durchsatzkapazität von 
Substraten zur Vergärung wird nur geringfügig auf 52,9 t/d er-
höht . Zukünftig soll die Biogaserzeugung nach dem Verfahren 
der kontinuierlichen Trockenfermentation betrieben werden . Es 
werden Hühnertrockenkot und nachwachsende Rohstoffe zur 
Vergärung eingesetzt . Das zusätzliche BHKW-Modul wird er-
richtet, um die Anforderungen nach dem EEG zur flexiblen 
Stromeinspeisung in das öffentliche Versorgungsnetz erfüllen 
zu können . 

Die Erweiterung der Biogasanlage ist als Vorhaben nach Num-
mer 8 .4 .2 .2 Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zu behandeln .

Nach § 9 Absatz 2 Nummer 2 UVPG war für das beantragte 
Vorhaben eine Vorprüfung des Einzelfalles durchzuführen . Die 
Prüfung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsverfahrens auf 
der Grundlage der vom Vorhabensträger vorgelegten Unterla-
gen sowie eigener Informationen .

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Es kann davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht hervorgeru-
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fen werden . Mit erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgü-
ter Mensch einschließlich menschlicher Gesundheit, Fläche, 
Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und Land-
schaftsbild ist unter Berücksichtigung der vom Antragsteller 
vorgesehenen Vorkehrungen nicht zu rechnen .

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar . 

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn- 
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 
(BGBl . I S . 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18 . Juli 2017 (BGBl . I S . 2771)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8 . September 2017 (BGBl . I S . 3370)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Feststellung des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

für das Vorhaben „Errichtung und Betrieb einer 
Photovoltaik-Freiflächenanlage“ auf der Deponie 

Eberswalde Ostend in 16225 Eberswalde

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 15 . Januar 2019

Die Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH, Ostender 
Höhen 70 in 16225 Eberswalde beantragt die Errichtung und 
den Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem De-
poniekörper der Deponie Eberswalde Ostend im Landkreis 
Barnim in der Gemarkung Eberswalde, Flur 10, Flurstück 1375 
(teilweise) .

Dies stellt eine wesentliche Änderung der Deponie Eberswalde 
Ostend nach § 35 Absatz 3 Nummer 2 des Gesetzes zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträg-
lichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) dar . 

Nach § 5 und § 7 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Num-
mer 2 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine allgemeine 
Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht durchzuführen.

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver-
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabenträger vorgelegten 
Unterlagen sowie eigener Informationen .

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Das Vorhaben ist auf der Grundlage der Anlage 3 zum UVPG 
nicht mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen ver-
bunden . Mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
der Schutzgüter Mensch einschließlich menschlicher Gesund-
heit, Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische Viel-
falt und Landschaftsbild ist unter Berücksichtigung der vorge-
sehenen Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Er- 
satzmaßnahmen nicht zu rechnen .

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar . 

Im Internet finden Sie diese Bekanntmachung auf folgender 
Seite: www .lfu .brandenburg .de/info/t16 .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung 
der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-
laufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24 . Februar 2012 (BGBl . I 
S . 212), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes 
vom 20 . Juli 2017 (BGBl . I S . 2808)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8 . September 2017 (BGBl . I S . 3370)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Referat T 16 (Abfallwirtschaft)

Bestimmung eines beschränkten Bauschutzbereiches
für den Hubschrauber-Sonderlandeplatz Klinikum 

Uckermark Schwedt/Oder

Bekanntmachung
der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde 

Berlin-Brandenburg
Vom 7 . Dezember 2018

Im Rahmen eines Änderungsgenehmigungsverfahrens gemäß 
§ 6 Absatz 4 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) wurde für den 
Hubschrauber-Sonderlandeplatz Klinikum Uckermark Schwedt/ 
Oder auf Antrag des Asklepios Klinikums Uckermark mit Be-
scheid vom 29 .10 .2018 nachträglich ein beschränkter Bau-
schutzbereich mit einem Radius von 4 km um den Flugplatz- 
bezugspunkt gemäß § 17 LuftVG mit Bauhöhenfestlegungen 
gemäß § 13 LuftVG bestimmt .
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Bereich (Farbe auf der Karte) Lage und Entfernung zum 
Flugplatzbezugspunkt des HSLP

Zustimmungspflicht durch die 
Luftfahrtbehörde

Bereich A (rot) beide An- und Abflugflächen bis 0,75 km alle Bauvorhaben
Bereich B (braun) beide An- und Abflugflächen

> 0,75 km bis 1,25 km
alle Bauvorhaben ≥ 41 m über NHN
(ab 30 m über Geländeniveau)

Bereich C (gelb) beide An- und Abflugflächen
> 1,25 km bis 2,5 km

alle Bauvorhaben ≥ 61 m über NHN
(ab 50 m über Geländeniveau)

Bereich D (grün) außerhalb der An- und Abflugflächen  
bis zu einem Radius = 1,5 km

≥ 100 m über NHN

Die Bauhöhenfestlegungen im Sinne von § 13 LuftVG ergeben 
sich aus den in der Stadtverwaltung Schwedt/Oder ausgelegten 
Plänen . Danach werden für die einzelnen Bereiche folgende 
Bauhöhen festgelegt:

Die Erteilung einer Baugenehmigung für ein Bauwerk, das die-
se Höhen überschreitet, bedarf gemäß § 12 Absatz 2, § 17 
LuftVG der Zustimmung der Gemeinsamen Oberen Luftfahrt-
behörde Berlin-Brandenburg (LuBB) . Soweit entsprechende 
Bauwerke und Anlagen (Kräne, Bäume etc .) ohne Baugeneh-
migung errichtet werden können, ist gemäß § 15 LuftVG die 
Genehmigung der LuBB erforderlich . Das gilt auch für nur vo-
rübergehend errichtete Bauten und Anlagen .

Die sofortige Vollziehung der Änderungsgenehmigung des 
Hubschrauber-Sonderlandeplatzes Klinikum Uckermark Schwedt/ 
Oder gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) wurde angeordnet .

Eine Ausfertigung der Änderungsgenehmigung mit einem Plan 
zum Umfang des beschränkten Bauschutzbereichs, einer Be-
gründung der Notwendigkeit der Bestimmung des beschränk-
ten Bauschutzbereichs sowie einer Rechtsbehelfsbelehrung wird 
im Rathaus der Stadt Schwedt/Oder, Fachbereich 3.3, Zim-
mer 322, Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5, 16303 Schwedt/ 
Oder, im Zeitraum vom 28.01.2019 bis 10.02.2019 (zwei Wo-
chen) jeweils werktags während der Sprechzeiten zu jeder-
manns Einsicht ausgelegt .

Der Bescheid über die Änderung der Genehmigung gilt mit 
dem Ende der Auslegungsfrist gegenüber allen Betroffenen 
als zugestellt (§ 6 Absatz 5 LuftVG in Verbindung mit § 74 
Absatz 4 VwVfG). Die Bestimmung des beschränkten Bau-
schutzbereiches gilt zudem gemäß § 18 LuftVG als in orts-
üblicher Weise öffentlich bekannt gemacht. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden . Der Widerspruch 
ist bei der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Bran-
denburg, Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld, schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen .

Hinsichtlich der Anordnung der sofortigen Vollziehung besteht 
die Möglichkeit, einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung 
bei der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Bran-
denburg, Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld sowie auf Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung eines zuvor eingeleg-

ten Rechtsbehelfes beim Verwaltungsgericht Potsdam, Fried- 
rich-Ebert-Str . 32, 14469 Potsdam, zu stellen . 

Schönefeld, den 7 . Dezember 2018

Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde

Im Auftrag

Regina Holz

Feststellung des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das 

Vorhaben Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten 
und Ableiten von Grundwasser für die Maßnahmen 

zur Erreichung des Stabilisierungswasserstandes 
des Pinnower Sees

Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe
Vom 10 . Dezember 2018

Die Lausitz Energie Bergbau AG, Vom-Stein-Straße 39, 
03050 Cottbus hat für die Maßnahmen zur Erreichung des Sta-
bilisierungswasserstandes des Pinnower Sees die wasserrechtli-
che Erlaubnis gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 4 und 5 des Wasser-
haushaltsgesetzes beim Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe beantragt . 

Vom Vorhaben ist das Gebiet des Landkreises Spree-Neiße be-
troffen . Das Vorhaben umfasst das Entnehmen, Zutagefördern 
und Zutageleiten von Grundwasser mit einem jährlichen Volu-
men von 630 .720 m3 und dessen Einleitung in den Pinnower 
See . Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe hat 
zur Feststellung der UVP-Pflicht gemäß § 5 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Anlage 1 lfd . Nr . 13 .3 .2 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine allgemeine Vorprü-
fung des Einzelfalls nach § 7 Absatz 1 in Verbindung mit An- 
lage 3 UVPG durchgeführt . 
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Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann 
und damit keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Die wesentlichen Gründe für diese Entscheidung sind: 

- Das Vorhaben ist mit keinen nachteiligen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter Mensch einschließlich der menschli-
chen Gesundheit, Fläche, Boden, Klima/Luft, Landschaft 
sowie Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter verbunden .

- Die Grundwasserentnahme wirkt sich nur lokal aus, so dass 
von keiner erheblichen Beeinträchtigung des Grundwasser-
vorrates beziehungsweise der Grundwasserneubildung aus-
zugehen ist . 

- Für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
sind aufgrund der flurfernen Grundwasserstände im Plan-
gebiet keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu er-
warten . 

- Auch im Zusammenwirken mit den Baumaßnahmen der 
Wasserversorgungsanlagen sind erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auszuschließen .

Die Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar . Die entscheidungsrelevanten Unter- 
lagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung (Tel .-
Nr .: 0355 48640-212) während der Dienstzeiten im Landesamt 
für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, Haus 1, Zimmer 0 .05 
Inselstraße 26, in 03046 Cottbus, eingesehen werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
S . 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8 . Septem-
ber 2017 (BGBl . I S . 3370) geändert worden ist

Feststellung des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

für das Vorhaben „Ersatzneubau 110-kV-Freileitung 
HT1090 Kirchmöser - Wustermark, Maste 32 - 95, 

HT1099 Abzweig Genthin Maste 1G - 7G“

Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe 
Vom 13 . Dezember 2018

Die E .DIS Netz GmbH plant den Ersatzneubau der o . a . 110-kV-
Freileitungen . Das Bauvorhaben umfasst die standortgleiche 
Erneuerung von 57 Masten, davon 6 Maste am Abzweig 
Genthin (Maste 1G bis 6G) und 51 Maste der Leitung Kirchmö-
ser - Wustermark (im Abschnitt Mast 32 bis 95) . 14 Einzelmas-
te wurden in den letzten Jahren bereits erneuert und verbleiben 
als Bestandsmaste . Im Zuge des Ersatzneubaues soll die ur-
sprünglich vorhandene Zwei-Ebenen-Bauform mit Einfach-
Leiterseilen beibehalten werden . Das Mastbild ändert sich folg-
lich nicht . Auch die Beseilung wird weiterhin als Einfach- 

Leiterseile mit beidseitigen Erdseilen ausgeführt, so dass keine 
Leistungssteigerung erfolgt .

Während der Bauphase kann die Leitung außer Betrieb genom-
men werden, so dass keine bauzeitlichen Provisorien erforder-
lich sind .

Bei einer Länge von 18 km handelt es sich um ein Vorhaben 
gemäß Anlage 1 Nummer 19 .1 .2 UVPG . 

Auf Antrag der E .DIS Netz GmbH vom 21 . Juni 2018 hat das 
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe eine Einzel-
fallprüfung durchgeführt . 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das 
oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Wesentliche Gründe für die Entscheidung (entsprechend § 9 Ab-
satz 2, § 5 Absatz 2 in Verbindung mit Anlage 3 UVPG) sind:

- Es handelt sich um einen standortgleichen Ersatzneubau 
einer bestehenden Leitung . Die Auswirkungen beschränken 
sich auf den Trassenraum .

- Es entstehen keine neuartigen über das bisherige Maß hi- 
nausgehenden Wirkungen . 

- Gegenüber der Bestandstrasse treten keine wesentlichen 
Änderungen der elektromagnetischen Felder auf . 

- Das Vorhaben quert folgende NATURA-2000-Gebiete:

- FFH - Gebiet „Mittlere Havel Ergänzung“ (DE 3542-
305) im Bereich von Mast 63 bis 65 gequert . Es sollen 
3 Maste im FFH-Gebiet erneuert werden .

- SPA-Gebiet „Mittlere Havelniederung“ (DE 3542-421) 
von Mast 63 bis 65 und von Mast 92 bis 95; im Schutz-
gebiet sollen 7 Maste erneuert werden .

- Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Umweltbaube-
gleitung und der anderen Vermeidungsmaßnahmen ist kei-
ne erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhal-
tungsziele der NATURA-2000-Gebiete zu erwarten .

Die Feststellung erfolgte auf der Grundlage der von der Vorha-
benträgerin vorgelegten Unterlagen .

Diese Entscheidung ist nicht selbstständig anfechtbar . Die Be-
gründung dieser Entscheidung und die zugrunde liegenden An-
tragsunterlagen einschließlich Kartenmaterial können nach 
vorheriger telefonischer Anmeldung (0355 48640-322) wäh-
rend der Dienstzeiten im Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe, Dezernat 32, Inselstraße 26, 03046 Cottbus, einge-
sehen werden .

Rechtsgrundlagen

- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 7 . Juli 2005 
(BGBl . I S . 1970, 3621), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Absatz 6 des Gesetzes vom 20 . Juli 2017 (BGBl . I S . 2808)

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8 . September 2017 (BGBl . I S . 3370)
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Feststellung des Unterbleibens
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
für das Vorhaben „Umverlegung FGL 301, 

KoRü Eichenallee Ragow, 
ONTRAS-Vorhaben-Nr.: 16.18033 2018“

Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe 
Vom 14 . Dezember 2018

Im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH beantragte das 
Ingenieurbüro Weishaupt (IbW), die Umverlegung der Fern-
gasleitung FGL 301, KoRü Eichenallee Ragow, ONTRAS-
Vorhaben-Nr.: 16.18033 2018, gemäß § 43f EnWG von einem 
förmlichen Verfahren freizustellen . 

Der Antrag beinhaltet in der Gemarkung Ragow die Umverle-
gung der FGL 301 in der Dimension DN 600, DP 70 mit zuge-
hörigem Steuerkabel sowie des LWL-Kabels auf einer Länge 
von ca . 580 m aufgrund der Ansiedlung eines Logistikzentrums 
im geplanten Gewerbegebiet „Eichenallee Ragow“ . 

Auf Antrag des IbW vom 14 . Oktober 2018 hat das Landesamt 
für Bergbau, Geologie und Rohstoffe eine Einzelfallprüfung 
durchgeführt . 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das 
oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Wesentliche Gründe für die Entscheidung (entsprechend § 9 Ab-
satz 2, § 5 Absatz 2 in Verbindung mit Anlage 3 UVPG) sind:

- Es handelt sich um eine Baumaßnahme von lediglich 580 m 
Länge an einer bestehenden Leitung . 

- Natürliche Ressourcen werden nicht über das bestehende 
Maß hinaus genutzt .

- Das Landschaftsschutzgebiet Notte-Niederung ist vom Vor- 
haben nur unwesentlich und in einem begrenzten Zeitraum 
betroffen . Die Schutzziele werden durch die Maßnahme 
nicht beeinträchtigt .

Die Feststellung erfolgte auf der Grundlage der von der Vorha-
benträgerin vorgelegten Unterlagen .

Diese Entscheidung ist nicht selbstständig anfechtbar . Die Be-
gründung dieser Entscheidung und die zugrunde liegenden An-
tragsunterlagen einschließlich Kartenmaterial können nach 
vorheriger telefonischer Anmeldung (0355 48640-322) wäh-
rend der Dienstzeiten im Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe, Dezernat 32, Inselstraße 26, 03046 Cottbus, einge-
sehen werden .

Rechtsgrundlagen

- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 7 . Juli 2005 
(BGBl . I S . 1970, 3621), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Absatz 6 des Gesetzes vom 20 . Juli 2017 (BGBl . I S . 2808)

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 (BGBl . I 
S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8 . September 2017 (BGBl . I S . 3370)

Wahl zum 9. Europäischen Parlament 
am 26. Mai 2019

Bekanntmachung des Landeswahlleiters
Vom 17 . Dezember 2018

Gemäß § 31 Absatz 1 der Europawahlordnung (EuWO) fordert 
der Landeswahlleiter hiermit zur möglichst frühzeitigen Ein-
reichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Abgeordne-
ten des Europäischen Parlaments am 26 . Mai 2019 auf . 

Für die Einreichung von Wahlvorschlägen werden folgende 
Hinweise gegeben:

1 Art der Wahlvorschläge

 Wahlvorschläge können entweder als gemeinsame Liste 
für alle Länder (im Folgenden „Bundesliste“ genannt) 
oder als Listen für einzelne Länder (im Folgenden „Lan-
deslisten“ genannt) aufgestellt werden (§ 2 Absatz 1 des 
Europawahlgesetzes [EuWG]) . Die Entscheidung über die 
Einreichung von Wahlvorschlägen treffen der Bundesvor-
stand oder - wenn ein Bundesverband nicht besteht - die 
Vorstände der nächstniedrigen Gebietsverbände im Wahl-
gebiet gemeinsam oder eine andere hierfür satzungsgemäß 
bestimmte Stelle der wahlvorschlagsberechtigten Organi-
sationen .

2 Wahlvorschlagsberechtigte

 Wahlvorschlagsberechtigt sind nach § 8 Absatz 1 EuWG 
nur Parteien und sonstige mitgliedschaftlich organisierte, 
auf Teilnahme an der politischen Willensbildung und Mit-
wirkung in Volksvertretungen ausgerichtete Vereinigungen 
mit Sitz, Geschäftsleitung, Tätigkeit und Mitgliederbestand 
in den Gebieten der Mitgliedstaaten der Europäischen  
Union (sonstige politische Vereinigungen) .

3 Form und Inhalt der Wahlvorschläge 

 Die Landesliste für das Land Brandenburg soll nach dem 
Muster der Anlage 12 EuWO, die Bundesliste nach dem 
Muster der Anlage 13 EuWO in zweifacher Ausfertigung 
eingereicht werden .

 Die Wahlvorschläge müssen enthalten:

a) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese . Die Par-
tei kann den Namen und die Kurzbezeichnung ihres 
europäischen Zusammenschlusses anfügen (§ 9 Ab-
satz 1 EuWG, § 32 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EuWO) 
oder

b) den Namen der sonstigen politischen Vereinigung und, 
sofern sie ein Kennwort verwendet, auch dieses . Die 
Vereinigung kann den Namen und die Kurzbezeich-
nung ihrer Mitgliedsvereinigung im Wahlgebiet anfü-
gen (§ 9 Absatz 1 EuWG, § 32 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 EuWO) und



31Amtsblatt für Brandenburg – Nr . 1 vom 16 . Januar 2019

c) in jedem Fall in erkennbarer Reihenfolge die Bewerbe-
rinnen und Bewerber und, sofern Ersatzbewerberinnen 
und Ersatzbewerber benannt sind, auch diese mit dem 
Familiennamen, den Vornamen, dem Beruf oder Stand, 
dem Geburtsdatum, dem Geburtsort und der Anschrift 
(Hauptwohnung) (§ 32 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 
EuWO) .

 Die Wahlvorschläge sollen ferner Namen und Anschriften 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten (§ 9 Absatz 6 EuWG, § 32 Ab-
satz 1 Satz 3 EuWO) .

4 Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber sowie 
der Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerber

4 .1 In jedem Wahlvorschlag kann eine beliebige Anzahl Be-
werberinnen und Bewerber sowie für jede Bewerberin und 
jeden Bewerber eine Ersatzbewerberin oder ein Ersatz- 
bewerber benannt werden (§ 9 Absatz 2 Satz 2 EuWG) .

 Eine Bewerberin oder ein Bewerber oder eine Ersatzbewer-
berin oder ein Ersatzbewerber in einer Bundesliste kann 
nur in einem Wahlvorschlag benannt werden; dabei kann 
eine Bewerberin oder ein Bewerber zugleich als Ersatz- 
bewerberin oder Ersatzbewerber benannt werden . Eine  
Bewerberin oder ein Bewerber in einer Landesliste kann 
auch noch als Bewerberin oder Bewerber in einer Liste des-
selben Wahlvorschlagsberechtigten für ein weiteres Land 
benannt werden . Sofern sie oder er nur in einem Wahlvor-
schlag benannt ist, kann sie oder er in diesem zugleich als 
Ersatzbewerberin oder Ersatzbewerber benannt werden . 
Eine Ersatzbewerberin oder ein Ersatzbewerber kann in ei-
nem Wahlvorschlag nicht mehrfach als Ersatzbewerberin 
oder Ersatzbewerber benannt werden . Bewerberinnen und 
Bewerber sowie Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerber 
können nur vorgeschlagen werden, wenn sie ihre Zustim-
mung dazu schriftlich nach dem Muster der Anlage 15 
EuWO erklärt haben; die Zustimmung ist unwiderruflich 
(§ 9 Absatz 3 EuWG) .

 Die Bewerberinnen und Bewerber sowie die Ersatzbewer-
berinnen und Ersatzbewerber müssen am Wahltag Deut-
sche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes 
sein und das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben (§ 6b 
Absatz 1 EuWG) .

 Wählbar sind auch Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
ger, die in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung 
innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und am 
Wahltag die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen und das achtzehnte Lebens-
jahr vollendet haben (§ 6b Absatz 2 EuWG) . 

4 .2 Nach § 6c EuWG darf sich niemand gleichzeitig in der 
Bundesrepublik Deutschland und in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaft zur Wahl bewer-
ben (Verbot der Mehrfachbewerbung).

4 .3 Als Bewerberin oder Bewerber oder als Ersatzbewerberin 
oder Ersatzbewerber kann in einem Wahlvorschlag nur be-

nannt werden, wer nicht Mitglied einer anderen als den 
Wahlvorschlag einreichenden Partei oder sonstigen poli-
tischen Vereinigung ist (§ 10 Absatz 1 EuWG) . Dies muss 
die oder der Betroffene dem Bundeswahlleiter im Rahmen 
der Zustimmungserklärung nach dem Muster der Anlage 15 
EuWO an Eides statt versichern (vgl . Nummer 7 .1 Buchsta-
be a) .

4 .4 Als Bewerberin oder Bewerber oder als Ersatzbewerberin 
oder Ersatzbewerber kann in einem Wahlvorschlag nur be-
nannt werden, wer in einer besonderen oder allgemeinen 
Vertreterversammlung oder in einer Mitgliederver-
sammlung der Partei oder sonstigen politischen Vereini-
gung zur Wahl der Bewerberin oder Bewerber in geheimer 
Abstimmung hierzu gewählt worden ist; dies gilt auch für 
die Festlegung der Reihenfolge der Bewerberinnen und Be-
werber in dem Wahlvorschlag (§ 10 Absatz 1 und 3 EuWG) . 
Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist hierbei vor-
schlagsberechtigt . Den Bewerberinnen und Bewerbern ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen . An der Wahl 
der Vertreterinnen und Vertreter und der Aufstellung der 
Bewerberinnen und Bewerber dürfen nur solche Mitglieder 
der Partei oder sonstigen politischen Vereinigung teilneh-
men, die im Zeitpunkt des Zusammentritts der jeweiligen 
Versammlung zum Europäischen Parlament wahlberechtigt 
sind . Der früheste zulässige Termin für die Wahlen der Ver-
treterinnen und Vertreter war der 1 . Januar 2018, für die 
Wahlen der Bewerberinnen und Bewerber der 1 . April 2018 
(§ 10 Absatz 3 EuWG) . 

 Das Nähere über die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter 
für die Vertreterversammlungen, über die Einberufung und 
Beschlussfähigkeit der Mitglieder oder Vertreterversamm-
lungen sowie über das Verfahren für die Wahl der Bewerbe-
rinnen und Bewerber regeln die Parteien oder sonstigen 
politischen Vereinigungen durch ihre Satzungen (§ 10 Ab-
satz 5 EuWG) .

 Über die Versammlung zur Aufstellung eines Wahlvor-
schlags ist eine Niederschrift anzufertigen (§ 10 Absatz 6 
EuWG; vgl. Nummer 7.1 Buchstabe e).

4 .5 Bewerberinnen und Bewerber, für die im Melderegister 
aufgrund ihrer Gefährdung ein Sperrvermerk eingetragen 
ist (vgl . § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes), müssen 
in dem Wahlvorschlag, in der Niederschrift über die Mit-
glieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung der Bewer-
berinnen und Bewerber für den Wahlvorschlag, der Zustim-
mungserklärung und der Bescheinigung der Wählbarkeit 
mit der Anschrift ihrer Hauptwohnung angegeben werden . 
Sie können allerdings beim Bundeswahlleiter durch eine 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist abzugebende schrift-
liche Erklärung verlangen, dass bei der Bekanntmachung 
der Wahlvorschläge anstelle ihrer Anschrift eine sogenann-
te „Erreichbarkeitsanschrift“ angegeben wird . Als Er-
reichbarkeitsanschrift kommen zum Beispiel das Wahl-
kreisbüro oder das Bundestagsbüro in Betracht; ein Post- 
fach genügt nicht . Mit der Erklärung muss durch eine Be-
stätigung der Meldebehörde nachgewiesen werden, dass für 
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die Bewerberin oder den Bewerber eine melderechtliche 
Sperrerklärung eingetragen ist .

5 Unterzeichnung der Wahlvorschläge 

 Eine Bundesliste ist von mindestens drei Mitgliedern des 
Bundesvorstandes des Wahlvorschlagsberechtigten, darun-
ter der oder dem Vorsitzenden oder der oder dem stellver-
tretenden Vorsitzenden persönlich und handschriftlich zu 
unterzeichnen . Hat ein Wahlvorschlagsberechtigter im 
Wahlgebiet keinen Bundesverband oder keine einheitliche 
Bundesorganisation, so ist der Wahlvorschlag von allen 
Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände im Wahl-
gebiet zu unterzeichnen . Die Unterschriften des einreichen-
den Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einrei-
chungsfrist eine schriftliche Vollmacht der anderen 
beteiligten Vorstände beibringt, die ihrerseits jeweils min-
destens drei Vorstandsmitglieder, unter ihnen die oder der 
Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnen müssen (§ 9 
Absatz 4 EuWG, § 32 Absatz 2 EuWO) .

 Eine Landesliste muss nach den gleichen Vorgaben von 
dem Landesvorstand oder von den Vorständen der nächst-
niedrigen Gebietsverbände im Bereich des Landes unter-
zeichnet sein .

 Hat eine sonstige politische Vereinigung weder einen Bun-
des- noch einen niedrigeren Gebietsverband im Wahlgebiet, 
so ist der Wahlvorschlag von drei Mitgliedern ihres obersten 
Vorstandes in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union zu unterzeichnen (§ 32 Absatz 2 EuWO) .

6 Unterstützungsunterschriften

 Bundeslisten von Parteien und sonstigen politischen Verei-
nigungen, die im Europäischen Parlament, im Deutschen 
Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht 
aufgrund eigener Wahlvorschläge im Wahlgebiet ununter-
brochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind, 
müssen von 4 000 Wahlberechtigten persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein, entsprechende Listen 
für das Land Brandenburg von 2 000 Wahlberechtig-
ten. Die Wahlberechtigung der Unterzeichnerinnen und 
Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterschriftsleistung 
gegeben sein (§ 9 Absatz 5 EuWG) . 

 Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach 
dem Muster der Anlage 14 EuWO zu erbringen (§ 32 Ab-
satz 3 EuWO) . Die Formblätter werden auf Anforderung 
für Bundeslisten vom Bundeswahlleiter, für Landeslisten 
vom Landeswahlleiter (Anschriften siehe Nummer 8) kos-
tenfrei geliefert; sie können auch als Druckvorlage oder 
elektronisch bereitgestellt werden . Bei der Anforderung ist 
der Name der Partei oder sonstigen politischen Vereini-
gung, die den Wahlvorschlag einreichen will, und, sofern 
eine Kurzbezeichnung oder ein Kennwort verwendet wird, 
auch die Kurzbezeichnung oder das Kennwort anzugeben 
und zu erklären, für welches Land oder ob der Wahlvor-
schlag für alle Länder aufgestellt ist . Der Bundeswahlleiter 
oder Landeswahlleiter vermerkt diese Angaben im Kopf 

der Formblätter . Die Sammlung von Unterschriften ist erst 
zulässig, wenn der Wahlvorschlag aufgestellt ist . 

 Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich 
und handschriftlich unterzeichnen . Auf dem Formblatt sind 
- möglichst in Maschinen- oder Druckschrift - Familien- 
name, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwoh-
nung) der unterzeichnenden Personen sowie der Tag der 
Unterzeichnung anzugeben .

 Von Wahlberechtigten im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe b und Absatz 2 EuWG ist auch die letzte Woh-
nung in der Bundesrepublik Deutschland zu bezeichnen 
oder anzugeben, dass sie noch nie für eine Wohnung dort 
gemeldet waren; der Nachweis für die Wahlberechtigung 
ist durch die Angaben gemäß Anlage 2 EuWO und durch 
Abgabe einer Versicherung an Eides statt zu erbringen . 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die einen Wahlvor-
schlag unterstützen, müssen den Nachweis für die Wahl- 
berechtigung ebenfalls durch Abgabe einer Versicherung an 
Eides statt gemäß Anlage 14A EuWO erbringen .

 Für jede unterzeichnende Person ist auf dem Formblatt 
oder gesondert eine Bescheinigung der Gemeindebehör-
de, bei der sie im Wählerverzeichnis einzutragen ist, bei-
zufügen, dass sie zum Zeitpunkt der Unterzeichnung im 
Land wahlberechtigt ist . Gesonderte Bescheinigungen des 
Wahlrechts sind vom Wahlvorschlagsberechtigten bei der 
Einreichung des Wahlvorschlags mit den jeweiligen Unter-
stützungsunterschriften zu verbinden . Wer für eine andere 
Person eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss 
nachweisen, dass die oder der Betreffende den Wahlvor-
schlag unterstützt . Die Bescheinigung wird kostenfrei er-
teilt .

 Jede oder jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschläge 
unterzeichnet, so ist die Unterschrift auf allen weiteren 
Wahlvorschlägen ungültig (§ 32 Absatz 3 Nummer 4 
EuWO) .

7 Anlagen des Wahlvorschlags

7 .1 Dem Wahlvorschlag sind folgende Anlagen beizufügen:

a) Erklärungen der vorgeschlagenen Bewerberinnen und 
Bewerber sowie der Ersatzbewerberinnen und Ersatz-
bewerber nach dem Muster der Anlage 15 EuWO, dass 
sie ihrer Aufstellung zustimmen und für keinen anderen 
Wahlvorschlag ihre Zustimmung zur Benennung als 
Bewerberin oder Bewerber beziehungsweise Ersatz- 
bewerberin oder Ersatzbewerber abgegeben haben oder 
ob sie ihrer Benennung als Bewerberin oder Bewerber 
in einem weiteren Wahlvorschlag für ein Land zuge-
stimmt haben . Gleichzeitig muss an Eides statt versi-
chert werden, dass sie sich nicht in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union zur Wahl bewerben 
und dass sie nicht Mitglied einer anderen als den Wahl-
vorschlag einreichenden Partei oder politischen Verei-
nigung sind,
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b) für jede deutsche Bewerberin und jeden deutschen Be-
werber sowie für jede deutsche Ersatzbewerberin und 
für jeden deutschen Ersatzbewerber eine Bescheini-
gung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Mus-
ter der Anlage 16 EuWO, dass sie oder er wählbar ist,

c) für jede Unionsbürgerin oder jeden Unionsbürger eine 
Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach 
dem Muster der Anlage 16A EuWO, dass sie oder er 
dort eine Wohnung innehat oder ihren oder seinen sons-
tigen gewöhnlichen Aufenthalt hat und nicht von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen ist,

d) für jede Unionsbürgerin oder jeden Unionsbürger nach 
dem Muster der Anlage 16B EuWO eine Versicherung 
an Eides statt über die Staatsangehörigkeit, das Ge-
burtsdatum und den Geburtsort, die letzte Anschrift im 
Herkunfts-Mitgliedstaat, die Anschrift in der Bundes- 
republik Deutschland, die Gebietskörperschaft oder 
den Wahlkreis des Herkunfts-Mitgliedstaates, in dem 
sie oder er zuletzt im Wählerverzeichnis eingetragen 
war, sowie darüber, dass sie oder er sich nicht gleich- 
zeitig in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaft zur Wahl bewirbt und dass sie im Her-
kunfts-Mitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausge-
schlossen ist,

e) eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschluss-
fassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in 
der die Bewerberinnen und Bewerber sowie die Ersatz-
bewerberinnen und Ersatzbewerber aufgestellt worden 
sind und die Reihenfolge der Bewerberinnen und Be-
werber auf dem Wahlvorschlag festgelegt worden ist, 
mit den vorgeschriebenen Versicherungen an Eides 
statt, wobei sich die Versicherung an Eides statt auch 
darauf zu erstrecken hat, dass die Abstimmung und die 
Festlegung der Reihenfolge der Bewerberinnen und 
Bewerber im Wahlvorschlag in geheimer Abstimmung 
erfolgt ist, jede stimmberechtigte Teilnehmerin und je-
der stimmberechtigte Teilnehmer an der Versammlung 
vorschlagsberechtigt war und die Bewerberinnen und 
Bewerber Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen . 
Die Niederschrift soll nach den Mustern der Anlage 17 
(Landesliste) und Anlage 18 (Bundesliste) EuWO ge-
fertigt, die Versicherungen an Eides statt nach dem 
Muster der Anlage 19 EuWO abgegeben werden .

7 .2 Wahlvorschlagsberechtigte, die nicht im Europäischen Par-
lament, im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag 
seit der letzten Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge im 
Wahlgebiet ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeord-
neten vertreten sind, haben zusätzlich beizufügen:

a) die erforderlichen Unterstützungsunterschriften mit den 
Wahlrechtsbescheinigungen für die unterzeichnenden 
Personen (vgl . Nummer 6),

b) die schriftliche Satzung und das Programm sowie eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die nach demo-
kratischen Grundsätzen durchgeführte Wahl der Mit-
glieder des Vorstandes, der den Wahlvorschlag zu un-

terzeichnen hat, mit Namen und Anschriften der Vor- 
standsmitglieder .

8 Einreichungsfrist

 Bundes- und Landeslisten müssen spätestens bis zum 
4. März 2019 (83 . Tag vor der Wahl), 18 Uhr, schriftlich 
beim Bundeswahlleiter eingereicht werden (§ 11 Absatz 1 
EuWG) .

 Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die im Wahlverfah-
ren vorgegebenen Fristen nur gewahrt sind, wenn die ein-
zureichenden Unterlagen in Schriftform rechtzeitig vorge-
legt werden . Die Schriftform ist nur gewahrt, wenn die 
schriftlich einzureichenden Unterlagen persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sind und bei dem Bundes-
wahlleiter im Original vorliegen; eine Übermittlung auf 
elektronischem Weg oder mit Fax ist deshalb nicht ausrei-
chend .

 Die Einreichungsfrist ist eine gesetzliche Ausschlussfrist; 
eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist nicht vorge-
sehen. Es empfiehlt sich daher, Bundes- oder Landeslisten 
mit allen erforderlichen Anlagen möglichst frühzeitig ein-
zureichen .

 Die Anschrift des Bundeswahlleiters lautet:

 Der Bundeswahlleiter
 Statistisches Bundesamt
 Gustav-Stresemann-Ring 11
 65189 Wiesbaden

 Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der EuWO, 
und zwar

- Anlage 12 -  Liste für ein Land,
- Anlage 14 -  Formblatt für eine Unterstützungs- 

unterschrift (Liste für ein Land),
- Anlage 14A - Versicherung an Eides statt zum Nach-

weis der Wahlberechtigung eines Unions-
bürgers,

- Anlage 15 -  Zustimmungserklärung,
- Anlage 16 -  Bescheinigung der Wählbarkeit,
- Anlage 16A -  Bescheinigung der Wählbarkeit für 

Unionsbürger,
- Anlage 16B -  Versicherung an Eides statt eines Unions-

bürgers,
- Anlage 17 -  Niederschrift über die Aufstellung der 

Landesliste,
- Anlage 19 -  Versicherung an Eides statt

 werden vom Landeswahlleiter zur Verfügung gestellt und 
können dort angefordert werden .

 Die Anschrift des Landeswahlleiters lautet:

 Geschäftsstelle des Landeswahlleiters
 Ministerium des Innern und für Kommunales 
 des Landes Brandenburg
 Henning-von-Tresckow-Straße 9 - 13
 14467 Potsdam .
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 Informationen zur Europawahl 2019 sind im Internetange-
bot des Landeswahlleiters unter der Adresse https://wahlen .
brandenburg .de verfügbar . Der Landeswahlleiter und seine Ge-
schäftsstelle sind unter den Telefonnummern 0331 866-2600 
und -2239 sowie unter der E-Mail-Adresse landeswahlleiter@
mik .brandenburg .de erreichbar . 

9 Kreis- und Stadtwahlleiter

 Auf der Grundlage von § 4 EuWG in Verbindung mit § 9 
Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes und § 1 Nummer 2 der 

Verordnung über die Bestimmung von Zuständigkeiten 
nach dem Bundeswahlgesetz und dem Europawahlgesetz 
vom 25 . März 1994 (GVBl . II S . 281) wurden zu Kreis- und 
Stadtwahlleitern sowie zu den Stellvertretern der Kreis- 
und Stadtwahlleiter für die Wahl der Abgeordneten des Eu-
ropäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutsch-
land am 26 . Mai 2019 ernannt:

Kreisfreie Stadt/Landkreis Kreiswahlleiter Stellvertreter
Brandenburg an der Havel  
(051)

Michael Scharf 
Stadt Brandenburg an der Havel 
Nicolaiplatz 30 
14770 Brandenburg an der Havel
Tel .: 03381 58-3200 
Fax: 03381 58-3204 
wahlen@stadt-brandenburg .de

Jens Domschke 
Stadt Brandenburg an der Havel 
Nicolaiplatz 30 
14770 Brandenburg an der Havel
Tel .: 03381 58-1023 
Fax: 03381 58-1024 
wahlen@stadt-brandenburg .de

Cottbus 
(052)

Thomas Bergner 
Stadt Cottbus 
Neumarkt 5 
03046 Cottbus
Tel .: 0355 612-2300
Fax: 0355 612-132300
wahlleiter@cottbus .de

Jennifer Schmidt 
Stadt Cottbus 
Neumarkt 5 
03046 Cottbus
Tel .: 0355 612-2839
Fax: 0355 612-132839
wahlleiter@cottbus .de

Frankfurt (Oder)
(053)

Eyke Beckmann
Stadt Frankfurt (Oder)
Marktplatz 1
15230 Frankfurt (Oder)
Tel .: 0335 552-3001
Fax: 0335 552-883270
wahlbuero@frankfurt-oder .de

Martina Löhrius
Stadt Frankfurt (Oder)
Marktplatz 1
15230 Frankfurt (Oder)
Tel .: 0335 552-3270
Fax: 0335 552-883270
wahlbuero@frankfurt-oder .de

Potsdam
(054)

Michael Schrewe
Landeshauptstadt Potsdam
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel .: 0331 289-1245
Fax: 0331 289-3880
Wahlbuero@Rathaus .Potsdam .de

Stefan Tolksdorf
Landeshauptstadt Potsdam 
Friedrich-Ebert-Straße 79/81 
14469 Potsdam
Tel .: 0331 289-1253
Fax: 0331 289-3880
Wahlbuero@Rathaus .Potsdam .de

Barnim
(060)

Stephanie Kasten
Kreisverwaltung Barnim
Paul-Wunderlich-Haus
Am Markt 1 
16225 Eberswalde
Tel .: 03334 214-1260
Fax: 03334 214-2260
kreiswahlleitung@kvbarnim .de

Birgit Hünke
Kreisverwaltung Barnim
Paul-Wunderlich-Haus
Am Markt 1
16225 Eberswalde
Tel .: 03334 214-1120
Fax: 03334 214-2120
kreiswahlleitung@kvbarnim .de

Dahme-Spreewald
(061)

Alexander Nagel
Landkreis Dahme-Spreewald
Reutergasse 12
15907 Lübben (Spreewald)
Tel .: 03546 20-1255 
Fax: 03546 20-1218
wahlleiter@dahme-spreewald .de

Peer Binienda
Landkreis Dahme-Spreewald
Reutergasse 12
15907 Lübben (Spreewald)
Tel .: 03546 20-1114 
Fax: 03546 20-1218
wahlleiter@dahme-spreewald .de
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Kreisfreie Stadt/Landkreis Kreiswahlleiter Stellvertreter
Elbe-Elster
(062)

Dirk Gebhard
Landkreis Elbe-Elster
Ludwig-Jahn-Straße 2
04916 Herzberg (Elster)
Tel .: 03535 46-1250 
Fax: 03535 46-1311
wahlen@lkee .de

Anett Heppner
Landkreis Elbe-Elster
Ludwig-Jahn-Straße 2
04916 Herzberg (Elster)
Tel .: 03535 46-1258
Fax: 03535 46-1311
wahlen@lkee .de

Havelland
(063)

Nicole Böttcher
Landkreis Havelland
Platz der Freiheit 1
14712 Rathenow
Tel .: 03385 551-1301 
Fax: 03385 551-31301
kreiswahlleiter@havelland .de

Nils Hinnerk Ahrens
Landkreis Havelland
Platz der Freiheit 1
14712 Rathenow
Tel .: 03385 551-1262 
Fax: 03385 551-31301
kreiswahlleiter@havelland .de

Märkisch-Oderland
(064)

Michael Ohle
Kreisverwaltung Märkisch-Oderland
Puschkinplatz 12
15306 Seelow
Tel .: 03346 850-6055 
Fax: 03346 850-6059
kreiswahlleiter@landkreismol .de

Karola Wagner
Kreisverwaltung Märkisch-Oderland
Puschkinplatz 12
15306 Seelow
Tel .: 03346 850-6053 
Fax: 03346 850-6059
kreiswahlleiter@landkreismol .de

Oberhavel
(065)

Rudi Mießner
Kreisverwaltung Oberhavel
Adolf-Dechert-Straße 1
16515 Oranienburg
Tel .: 03301 60-1125 
Fax: 03301 60-1124
Kreiswahlleiter@oberhavel .de

Patrick Pepke 
Kreisverwaltung Oberhavel
Adolf-Dechert-Straße 1
16515 Oranienburg
Tel .: 03301 60-1127 
Fax: 03301 60-1124
Kreiswahlleiter@oberhavel .de

Oberspreewald-Lausitz
(066)

Petra Borchel
Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Dubinaweg 1
01968 Senftenberg
Tel .: 03573 870-1432 
Fax: 03573 870-1410
Kommunal-Europawahl@osl-online .de

Cornelia Tursch
Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Dubinaweg 1
01968 Senftenberg
Tel .: 03573 870-1043 
Fax: 03573 870-1410
Kommunal-Europawahl@osl-online .de

Oder-Spree
(067)

Sascha Gehm
Landkreis Oder-Spree 
Breitscheidstraße 7
15848 Beeskow
Tel .: 03366 35-1100 
Fax: 03366 35-1109
Kreiswahlleiter@l-os .de

Ulrike Gliese 
Landkreis Oder-Spree
Breitscheidstraße 7
15848 Beeskow
Tel .: 03366 35-1313 
Fax: 03366 35-1319
Kreiswahlleiter@l-os .de

Ostprignitz-Ruppin
(068)

Dietmar Tripke
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Virchowstraße 14 - 16 
16816 Neuruppin
Tel .: 03391 688-3020
Fax: 03391 688-3002
wahlen@opr .de

Marian Kotschew
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Virchowstraße 14 - 16
16816 Neuruppin
Tel .: 03391 688-7018 
Fax: 03391 688-7014
wahlen@opr .de

Potsdam-Mittelmark
(069)

Kerstin Kümpel
Landkreis Potsdam-Mittelmark
Niemöllerstraße 1
14806 Bad Belzig
Tel .: 033841 91-348 
Fax: 033841 91-242
wahl@potsdam-mittelmark .de

Gabriele Lahn
Landkreis Potsdam-Mittelmark 
Niemöllerstraße 1
14806 Bad Belzig
Tel .: 033841 91-320 
Fax: 033841 91-242
wahl@potsdam-mittelmark .de
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Kreisfreie Stadt/Landkreis Kreiswahlleiter Stellvertreter
Prignitz
(070)

Annette Löther
Landkreis Prignitz 
Berliner Straße 49
19348 Perleberg
Tel .: 03876 71-3395 
Fax: 03876 71-3291
wahl@lkprignitz .de

Gerald Groh
Landkreis Prignitz 
Berliner Straße 49
19348 Perleberg
Tel .: 03876 71-3393 
Fax: 03876 71-3291
wahl@lkprignitz .de

Spree-Neiße
(071)

Andreas Schober
Landkreis Spree-Neiße 
Heinrich-Heine-Straße 1
03149 Forst (Lausitz)
Tel .: 03562 9861-1001 
Fax: 03562 9861-1088
hauptamt@lkspn .de

Mireille Gorges 
Landkreis Spree-Neiße
Heinrich-Heine-Straße 1
03149 Forst (Lausitz)
Tel .: 03562 9861-5513 
Fax: 03562 9861-5588
m .gorges-jobcenter@lkspn .de

Teltow-Fläming
(072)

Ilka Leistner
Kreisverwaltung Teltow-Fläming 
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Tel .: 03371 608-1110 
Fax: 03371 608-9180
kreiswahlleiter@teltow-flaeming.de

André Schmidt
Kreisverwaltung Teltow-Fläming 
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Tel .: 03371 608-1111 
Fax: 03371 608-9100
kreiswahlleiter@teltow-flaeming.de

Uckermark
(073)

Robert Richter
Kreisverwaltung Uckermark 
Karl-Marx-Straße 1
17291 Prenzlau
Tel .: 03984 70-1016 
Fax: 03984 70-1899
wahlen@uckermark .de

Michael Barz 
Kreisverwaltung Uckermark
Karl-Marx-Straße 1
17291 Prenzlau
Tel .: 03984 70-2411 
Fax: 03984 70-1199
wahlen@uckermark .de

BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBETRIEBE

Feststellen des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

für das Vorhaben einer Erstaufforstung

Bekanntmachung 
des Landesbetriebes Forst Brandenburg, 

Oberförsterei Wünsdorf 
Vom 10 . Dezember 2018

Der Antragsteller plant im Landkreis Teltow Fläming, Gemar-
kung Glienick, Flur 5, Flurstücke 46, 47, 53 jeweils teilweise 
die Erstaufforstung gemäß § 9 LWaldG auf einer Fläche von 
insgesamt 1,44 ha (Anlage eines Mischwaldes mit Waldrandge-
staltung) . Die Fläche grenzt an eine bereits durchgeführte 
Erstaufforstung an und überschreitet unter Berücksichtigung 
der Gesamtfläche nunmehr den Schwellenwert von 2 ha.

Nach den §§ 5, 7 ff . des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit der Nummer 17 .1 .3 
Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG ist für geplante Erstauffors-
tungen von 2 ha bis weniger als 20 ha Wald zur Feststellung 
der UVP-Pflicht eine standortsbezogene Vorprüfung des Ein-
zelfalls durchzuführen .

Die Vorprüfung wurde auf der Grundlage der Antragsunterlagen 
vom 18 . Oktober 2018, Az .: LFB 16 .04-7020-6/06/18 durchge-
führt .

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das 
oben benannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Diese Feststellung beruht auf den folgenden wesentlichen Grün-
den:

Es entstehen hochwertige Mischwaldflächen, die bereits zum 
Zeitraum der Begründung bis hin zur Entwicklung mittelalter 
bis alter Bestände hohen ökologischen Ansprüchen entspre-
chen . Die Entwicklung des Artenreichtums bei Tieren und 
Pflanzen insbesondere aber bei Vögeln und Insekten und die 
enorme Zunahme der Schutz- und Erholungswirkung im Vor-
habengebiet waren wichtige Gründe dem Vorhaben zuzustim-
men . 

Es gibt keinen quantitativen Flächenverlust . Weitere Vorhaben, 
die zum Verlust bestehender Nutzungen geführt haben bezie-
hungsweise noch führen könnten, sind nicht festgestellt wor-
den . 
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Durch die geplanten Maßnahmen werden keine erheblichen 
und nachhaltigen Auswirkungen auf die Umwelt und die ent-
sprechenden Schutzgüter erwartet .

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar . 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet auf folgender Seite 
eingestellt: www .forst .brandenburg .de unter Service > Amt- 
liche Bekanntmachungen > UVP .

Die Begründung dieser Entscheidung und die zugrunde liegen-
den Unterlagen können nach vorheriger telefonischer Anmel-
dung unter der Telefonnummer 033702 2114-000 während der 
Dienstzeit beim Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförste-
rei Wünsdorf, Steinplatz 1, 15806 Zossen eingesehen werden .

Rechtsgrundlagen

1 . Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 
20 . April 2004 (GVBl . I S . 137) in der jeweils geltenden 
Fassung

2 . Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 
(BGBl . I S . 94) in der jeweils geltenden Fassung

Feststellen des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

für das Vorhaben einer Erstaufforstung

Bekanntmachung 
des Landesbetriebes Forst Brandenburg, 

Oberförsterei Wünsdorf 
Vom 10 . Dezember 2018

Der Antragsteller plant im Landkreis Teltow Fläming, Gemar-
kung Zossen, Flur 9, Flurstück 56, die Erstaufforstung gemäß 
§ 9 LWaldG auf einer Fläche von 3,74 ha (Anlage eines Misch-
waldes mit Waldrandgestaltung) .

Nach den §§ 5, 7 ff . des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit der Nummer 17 .1 .3 
Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG ist für geplante Erstauffors-
tungen von 2 ha bis weniger als 20 ha Wald zur Feststellung 
der UVP-Pflicht eine standortsbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalls durchzuführen .

Die Vorprüfung wurde auf der Grundlage der Antragsunterla-
gen vom 28 . Februar 2018 sowie Ergänzungen vom 2 . Novem-
ber 2018, Az .: LFB 16 .04-7020-6/03/18 durchgeführt .

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das 
oben benannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Diese Feststellung beruht auf den folgenden wesentlichen 
Gründen:

Es entstehen hochwertige Mischwaldflächen, die bereits zum 
Zeitraum der Begründung bis hin zur Entwicklung mittelalter 
bis alter Bestände hohen ökologischen Ansprüchen entspre-
chen . Die Entwicklung des Artenreichtums bei Tieren und 
Pflanzen insbesondere aber bei Vögeln und Insekten und die 
enorme Zunahme der Schutz- und Erholungswirkung im Vor-
habengebiet waren wichtige Gründe dem Vorhaben zuzustim-
men . 

Es gibt keinen quantitativen Flächenverlust . Weitere Vorhaben 
die zum Verlust bestehender Nutzungen geführt haben bezie-
hungsweise noch führen könnten, sind nicht festgestellt wor-
den . 

Durch die geplanten Maßnahmen werden keine erheblichen 
und nachhaltigen Auswirkungen auf die Umwelt und die ent-
sprechenden Schutzgüter erwartet .

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar . 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet auf folgender Seite 
eingestellt: www .forst .brandenburg .de unter Service > Amtliche 
Bekanntmachungen > UVP .

Die Begründung dieser Entscheidung und die zugrunde liegen-
den Unterlagen können nach vorheriger telefonischer Anmel-
dung unter der Telefonnummer 033702 2114-000 während der 
Dienstzeit beim Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförste-
rei Wünsdorf, Steinplatz 1, 15806 Zossen eingesehen werden .

Rechtsgrundlagen

1 . Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 
20 . April 2004 (GVBl . I S . 137) in der jeweils geltenden 
Fassung

2 . Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 
(BGBl . I S . 94) in der jeweils geltenden Fassung
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Landeslabor Berlin-Brandenburg - Institut für Lebensmittel, Arzneimittel, Tierseuchen
und Umwelt - Anstalt des öffentlichen Rechts, Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das Landeslabor Berlin-Brandenburg - Institut für Lebens-
mittel, Arzneimittel, Tierseuchen und Umwelt - Anstalt des öf-
fentlichen Rechts, Berlin:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht des Landeslabor Berlin-
Brandenburg - Institut für Lebensmittel, Arzneimittel, Tierseu-
chen und Umwelt - Anstalt des öffentlichen Rechts, Berlin, für 
das Geschäftsjahr vom 1 . Januar 2017 bis zum 31 . Dezember 
2017 geprüft . Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertrete-
rin der Anstalt . Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben .

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen . Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden . Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Anstalt so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt . Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs- 
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt . Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreterin sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts . Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet .

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt .

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetz- 
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Sat-
zung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt . 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-

spricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Anstalt und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar .

Berlin, 30 . Juli 2018

Mazars GmbH & Co . KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Bert Franke Ingo Fehlberg
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Landeslabor Berlin-Brandenburg

Vollständige Fassung 
des Leistungsverzeichnisses (Preisliste) 2019

Bekanntmachung des Landeslabors Berlin-Brandenburg
Vom 14 . Dezember 2018

Telefon: 030 39784-30 
E-Mail: preisliste@landeslabor-bbb .de

www .landeslabor-bbb .de

Das Landeslabor Berlin-Brandenburg als amtliche Untersu-
chungseinrichtung der Länder Berlin und Brandenburg hat ge-
mäß gültiger Finanzierungsvereinbarung mit den beiden Trä-
gerländern das Leistungsverzeichnis der Preisliste jährlich zu 
aktualisieren und diese in vollständiger Fassung zu veröffentli-
chen . Das nachstehende Leistungsverzeichnis (Preisliste) gilt 
für das Jahr 2019 . Das Leistungsverzeichnis ist auch auf der 
Internetseite des Landeslabors Berlin-Brandenburg veröffent-
licht und einsehbar unter:

www.landeslabor-bbb.de

Leistungsverzeichnis (Preisliste) 2019

Das Leistungsverzeichnis (Preisliste) gilt für alle Untersuchun-
gen des Landeslabors Berlin-Brandenburg . Die Abrechnung 
der Leistungen wird entsprechend dem Leistungsverzeichnis 
(Preisliste) vorgenommen .
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Bei der Ermittlung von Zeittarifen ist die Zeit (einschließlich 
An- und Abreise) anzusetzen, die unter regelmäßigen Verhält-
nissen von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft benötigt 
wird . Die Berechnung erfolgt, wenn nichts anderes bestimmt 
ist, in 30-Minuten-Schritten .

Soweit die Leistungen umsatzsteuerpflichtig sind, wird zu dem 
Nettopreis die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe 
hinzugerechnet .

Dem ermittelten Preis je Leistung liegt eine serienmäßige Bear-
beitung der Proben zu Grunde . Bei der Bearbeitung von Einzel-
proben ist ein entsprechender Aufschlag zu berücksichtigen .

Der Aufwand für Methodenentwicklungen, -anpassungen und 
Validierung neuer Methoden wird über den tatsächlichen Auf-
wand unter Anwendung der Labortarife ermittelt und geson-
dert abgerechnet .

Landeslabor Berlin-Brandenburg
Invalidenstr . 60
10557 Berlin

Telefon: 030 39784-30
Fax: 030 39784-667
E-Mail:  preisliste@landeslabor-bbb .de

Inhalt Seite

1 .  Allgemeine Leistungen 42

2 .  Lebensmittel, Arzneimittel, Rückstandsanalytik, 
 Futtermittel, Kosmetika und Bedarfsgegenstände 45

3 .  Tierseuchen-, Zoonosen- und Infektionsdiagnostik 64

4 .  Umwelt, Gesundheitsschutz, Strahlenschutz und 
 Geologie 70

Glossar 94
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Deutschlandradio

Veröffentlichung der Hörfunkprogramme
der Landesrundfunkanstalten der ARD

und des Deutschlandradios

Vom 10 . Dezember 2018

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten und das Deutschlandradio veröffentlichen gemäß § 11c 
Absatz 4 des Staatsvertrags für Rundfunk und Telemedien vom 
31 . August 1991 in der Fassung des Einundzwanzigsten Staats-
vertrages zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge, in 
Kraft seit 25 . Mai 2018, in den amtlichen Verkündungsblättern 
der Länder eine Auflistung der von allen Anstalten insgesamt 
veranstalteten Hörfunkprogramme im Jahr 2018. Die Auflis-
tung folgt nachstehend .

Köln, den 10 . Dezember 2018

Deutschlandradio
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

Dr . Markus Höppener
Justiziar
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BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs-
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetra-
gen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin 
vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden . Er 
muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw . 
Gläubiger widerspricht . Das Recht wird sonst bei der Feststel-
lung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der 
Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläu-
bigers und den übrigen Rechten nachgesetzt . Soweit die An-
meldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin er-
folgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberück-
sichtigt .
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzutei-
len . Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift 
der Geschäftsstelle abgeben .
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsge-
genstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstwei-
lige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt . Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes .

Amtsgericht Bad Liebenwerda

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 5. März 2019, 13:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Doberlug-Kirchhain Blatt 1436 eingetragene Grundstück, 
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr . Gemarkung Flur Flur-
stück

Wirtschaftsart und Lage Größe

1 Doberlug-
Kirchhain 

9 109 Landwirtschaftsfläche 1 .027 m²

versteigert werden .
Beschreibung laut Gutachten: Unbebautes Grundstück in Do-
berlug-Kirchhain Luckauer Straße zwischen Hausnummern 34 
und 36 .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 11 .04 .2017 .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG 
festgesetzt auf 8 .200,00 EUR .
Az .: 15 K 28/17

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 5. März 2019, 14:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Koßdorf Blatt 106 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis:

Nr . Gemarkung Flur Flur-
stück

Wirtschaftsart und Lage Größe

4 Koßdorf 11 213 Gebäude-und Freifläche 
Wohnen, Aueweg 1

388 m² 

versteigert werden .
Beschreibung laut Gutachten: Grundstück bebaut mit einem 
1,5-geschossigen Wohnhaus (Bj. ca. Ende 1800; saniert Mitte 
90-er Jahre), Hofbereich, gelegen in Falkenberger Straße 55 . 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 02 .05 .2016 .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG 
festgesetzt auf 45 .000,00 EUR .

Im Termin am 10 .10 .2017 ist der Zuschlag versagt worden, 
weil das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapital-
wertes der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen blei-
benden Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht 
hat .
Az .: 15 K 17/16

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 12. März 2019, 13:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Mühlberg Blatt 1484 eingetragene Grundstück, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr . Gemarkung Flur Flur-
stück

Wirtschaftsart und Lage    Größe

1 Mühlberg 2 87 Verkehrsfläche 
Am Sportplatz

  5 .818 m²

versteigert werden .
Beschreibung laut Gutachten: Unbebaute Fläche
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 18 .12 .2017 .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG 
festgesetzt auf 31 .000,00 EUR .

Im Termin am 20 .11 .2018 ist der Zuschlag versagt worden, 
weil das abgegebene Meistgebot die Hälfte des Grundstücks-
wertes nicht erreicht hat .
Az .: 15 K 89/17
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Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Mittwoch, 20. März 2019, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, 15236 Frankfurt (Oder), Saal 302 das im 
Teileigentumsgrundbuch von Frankfurt (Oder) Blatt 10212 
eingetragene Teileigentum Bezeichnung gemäß Bestandsver-
zeichnis:
lfd . Nr . 1, 789,13/10 .000stel Miteigentumsanteil an dem Grund-
stück Gemarkung Frankfurt (Oder), Flur 46, Flurstück 56, Ge-
bäude- und Freifläche, Gubener Str. 35 b und 35 c, Größe: 
1 .219 m², verbunden mit dem Teileigentum an den Räumen im 
Erdgeschoss des Vorderhauses rechts gelegen, Nr . 1 des Auftei-
lungsplanes . Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuch-
blatt angelegt (Grundbuch von Frankfurt (Oder)), Blätter 10212 
bis 10249; der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist durch 
die zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden Son-
dereigentumsrechte beschränkt; Sondernutzungsrecht am ober-
irdischen Kfz-Stellplatz 1 des Aufteilungsplanes 
versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
01 .06 .2017 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 77 .500,00 EUR .

Nutzung:  Ladengeschäft und Büro (zur Zeit vermietet)
Postanschrift:  Gubener Straße 35 b/c, 15230 Frankfurt (Oder)
Az .: 3 K 41/17

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Dienstag, 9. April 2019, 10:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, Saal 302 die im Grundbuch von Frank-
furt (Oder) Blatt 3030 eingetragenen Grundstücksanteile Be-
zeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd . Nr . 1,  Gemarkung Frankfurt (Oder), Flur 99, Flurstück 96,  

Gebäude- und Freifläche, Kopernikusstraße 83, 
Größe: 930 m² 

versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
25 .04 .2018 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 150 .000,00 EUR (insgesamt) .

Nutzung:  Einfamilienhaus nebst Nebengebäude und Gar-
tenhaus .

Postanschrift:  Kopernikusstraße 83, 15236 Frankfurt (Oder) .
Az .: 3 K 26/18

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Dienstag, 30. April 2019, 10:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-

roser Chaussee 55, Saal 302 das im Grundbuch von Niewisch 
Blatt 297 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd . Nr . 14,  Gemarkung Niewisch, Flur 3, Flurstück 57, Wald-

fläche, Außerhalb der Ortslage, Größe: 12.720 m²
versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
29 .08 .2017 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 6 .000,00 EUR .

Nutzung:  Teil eines größeren Waldstückes (Kiefernbesto-
ckung) .

Postanschrift:  ohne .
Az .: 3 K 68/17

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Dienstag, 7. Mai 2019, 10:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, Saal 302 das im Grundbuch von Niewisch 
Blatt 297 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd . Nr . 16,  Gemarkung Niewisch, Flur 3, Flurstück 59, Wald-

fläche, Am Weg zur Postbrücke, Größe: 13.660 m²
versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
29 .08 .2017 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 6 .500,00 EUR .

Nutzung:  Teil eines größeren Waldstückes (Kiefern-, Bir-
ken- und Robinienbestockung) .

Postanschrift:  ohne .
Az .: 3 K 69/17

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Dienstag, 14. Mai 2019, 10:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, Saal 302 das im Grundbuch von Niewisch 
Blatt 297 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd . Nr . 19,  Gemarkung Niewisch, Flur 3, Flurstück 62, Wald-

fläche, Außerhalb der Ortslage, Größe: 50.000 m²
versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
29 .08 .2017 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 26 .500,00 EUR .

Nutzung:  Teil eines größeren Waldstückes (Kiefernbesto-
ckung) .

Postanschrift:  ohne .
Az .: 3 K 77/17



99Amtsblatt für Brandenburg – Nr . 1 vom 16 . Januar 2019

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Dienstag, 21. Mai 2019, 10:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, Saal 302 das im Grundbuch von Niewisch 
Blatt 297 eingetragene  Grundstück, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd . Nr . 20, Gemarkung Niewisch, Flur 3, Flurstück 71, Land-

wirtschaftsfläche, Größe: 34.930 m² 
versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
29 .08 .2017 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 17 .300,00 EUR .

Nutzung:  zur Zeit verpachtetes Ackerland .
Postanschrift:  ohne .
Az .: 3 K 78/17

Gesamtvollstreckungssachen

Amtsgericht Cottbus

Das Gesamtvollstreckungsverfahren über das Vermögen der 
LÖMA Löschener Mastschweine GmbH (HRB 2463 CB), 
vertreten durch die Geschäftsführer Martin Eckert und Hubert 
Schulze-Heuling, Döbberner Weg, 03116 Löschen wird gemäß 
§ 19 Absatz 1 Ziffer 1 Gesamtvollstreckungsordnung nach Ver-
teilung des Erlöses eingestellt .

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist die sofortige Beschwerde gem . § 20 
GesO, § 569 ZPO in Verbindung mit § 11 Absatz 1 RPflG bin-
nen einer Notfrist von zwei Wochen zulässig . Die Notfrist be-
ginnt spätestens zwei Tage nach der im Amtsblatt für Branden-
burg erfolgten öffentlichen Bekanntmachung . Bei einer 
früheren Zustellung ist dieser Zeitpunkt maßgebend für den 

Beginn der Beschwerdefrist . Die Beschwerde ist bei dem  
Amtsgericht Cottbus, Gerichtsplatz 2, 03046 Cottbus, oder bei 
Verfahren, die vor dem 01 .03 .2012 beantragt worden sind, auch 
beim Landgericht Cottbus, Gerichtsstraße 3 - 4, 03046 Cottbus, 
einzulegen . 

Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochte-
nen Entscheidung sowie die Erklärung enthalten, dass Be-
schwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde . Die so-
fortige Beschwerde kann schriftlich, durch Erklärung zu 
Protokoll der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur eingelegt werden 
(für Einzelheiten: www .erv .brandenburg .de) 
Amtsgericht Cottbus, den 10 .12 .2018
Az .: 64 N 68/95

Im Gesamtvollstreckungsverfahren über das Vermögen des 
Herrn Hans-Werner Bracher, Peter-Rosegger-Straße 21, 
03044 Cottbus wird die Vornahme der Schlussverteilung ge-
nehmigt und Schlusstermin bestimmt auf Mittwoch, 20. Feb-
ruar 2019, 11:00 Uhr vor dem Amtsgericht Cottbus, Thiem-
straße 130 in 03048 Cottbus, Saal 030 . Der Termin dient zur 
Abnahme der Schlussrechnung des Verwalters, der Forderungs-
prüfung, zur Erörterung und Erhebung von Einwendungen ge-
gen das Schlussverzeichnis und den Verteilungsvorschlag so-
wie zur Beschlussfassung der Gläubiger über die nicht ver- 
wertbaren Gegenstände . Zur Verteilung sind ca . 30 .365,57 EUR 
verfügbar . Zu berücksichtigen sind 240 .391,59 EUR Masse- 
forderungen im Rang § 13 Absatz 1 Nummer 3 GesO; 
409.997,41 EUR (§ 17 Absatz 3 Ziffer 1 GesO); 292.973,85 EUR 
(§ 17 Absatz 3 Ziffer 3) und 2 .594 .872,22 EUR an nicht bevor-
rechtigten Forderungen .

Die Vergütung für den Verwalter ist durch gesonderten Be-
schluss festgesetzt worden . Dieser Beschluss, das Schlussver-
zeichnis sowie die Schlussrechnung liegen nebst dem Prü-
fungsvermerk zur Einsicht der Verfahrensbeteiligten auf der 
Insolvenz-Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts aus .
Amtsgericht Cottbus, 27 .11 .2018
Az .: 64 N 9/96

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung über die Ungültigkeitserklärung
von Dienstausweisen

Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung

Der durch Verlust abhanden gekommene Dienstausweis von 
Frau Friederike Wacker (Gemeinsame Landesplanungsabtei-
lung Berlin-Brandenburg) Dienstausweis-Nr .: 214807, ausge-
stellt am 20 .07 .2016, gültig bis 19 .07 .2026, wird hiermit für 
ungültig erklärt .

Polizeipräsidium Land Brandenburg

Der durch Verlust abhanden gekommene Dienstausweis von 
Frau Anja Janke, Dienstausweis-Nr .: 104182, Kartennum-
mer 06628, Farbe blau, ausgestellt am 06 .11 .2017 durch den 
Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, wird hiermit 
für ungültig erklärt .



100 Amtsblatt für Brandenburg – Nr . 1 vom 16 . Januar 2019

Herausgeber: Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, 
Anschrift: 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Telefon: 0331 866-0 .

Der Bezugspreis beträgt jährlich 56,24 EUR (zzgl . Versandkosten + Portokosten) . Die Einzelpreise enthalten keine Mehrwertsteuer . Die Einweisung kann jederzeit erfolgen .
Die Berechnung erfolgt im Namen und für Rechnung des Ministeriums der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg .

Die Kündigung ist nur zum Ende eines Bezugsjahres zulässig; sie muss bis spätestens 3 Monate vor Ablauf des Bezugsjahres dem Verlag zugegangen sein.
Die Lieferung dieses Blattes erfolgt durch die Post . Reklamationen bei Nichtzustellung, Neu- bzw . Abbestellungen, Änderungswünsche und sonstige Anforderungen sind

an die Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH zu richten .
Herstellung, Verlag und Vertrieb: Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH, Golm, Karl-Liebknecht-Straße 24 - 25, Haus 2,

14476 Potsdam, Telefon 0331 5689-0

Das Amtsblatt für Brandenburg ist im Internet abrufbar unter www .landesrecht .brandenburg .de (Veröffentlichungsblätter [ab 2000]), 
seit 1 . Januar 2007 auch mit sämtlichen Bekanntmachungen (außer Insolvenzsachen) und Ausschreibungen .

Amtsblatt für Brandenburg

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gläubigeraufruf

Der Verein Weitblick - Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaft und 
Logistik e . V ., mit Sitz in Caputher Chaussee 3 in 14552 Mi-
chendorf, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts 
Potsdam unter VR 8514 P, ist mit Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 16 .05 .2018/18 .06 .2018 zum 31 .12 .2018 aufge-
löst worden . Die Gläubiger werden aufgefordert, bestehende 
Ansprüche gegen den Verein Weitblick e . V . in Liquidation bei 
nachstehend genanntem Liquidator anzumelden .

Name und Anschrift des Liquidators:
Herr Dietmar Raschmann
Liquidator Weitblick e . V . i . L .
Sonnenhag 27
14532 Kleinmachnow
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